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I Kirchliches 2002

VERORDNUNGSBLAVERORDNUNGSBLAVERORDNUNGSBLAVERORDNUNGSBLAVERORDNUNGSBLATTTTTTTTTT
für die Diözese Graz-Seckau

INHALT

1. Pfarrgemeinderatswahl 2002: Bischofswort
2. Diözesane Regelung für liturgische Feiern

angesichts des Priestermangels
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6. Diözesane Frauenkommission: Verlängerung

des Statuts
7. Diözesane Frauenkommission: Mitglieder
8. Mesner: Änderung der Besoldungsordnung
9. Personalnachrichten

1.

Bischofswort zur Pfarrgemeinde-
ratswahl am 17. März 2002

Am Sonntag, dem 17. März, werden in allen öster-
reichischen Diözesen die Mitglieder der Pfarr-
gemeinderäte neu gewählt. Im Schlussgebet der
Heiligen Messe an diesem Sonntag beten wir:
„Lass uns immer lebendige Glieder Christi blei-
ben!“ Die Pfarrgemeinderäte sind ein Zeichen für
die Lebendigkeit der Kirche in unserem Land. In
den vergangenen Jahrzehnten ist das Miteinander
in den Pfarren stärker geworden. Das Bewusstsein,
dass alle Getauften mit ihren verschiedenen Be-
gabungen etwas tun können und tun sollen, damit
die Pfarre lebendig ist, ist nun mehr Katholiken
eigen als früher. Ich danke allen Frauen und Män-
nern, die bisher in ihren Pfarren Mitverantwortung
getragen haben, für ihren Dienst. Und ich danke
allen, die jetzt für die Mitgliedschaft im Pfarr-
gemeinderat kandidieren, für ihre Bereitschaft, in
den kommenden fünf Jahren sich gemeinsam mit
dem Pfarrer dafür einzusetzen, dass der Glaube
verkündet, dass der Gottesdienst entsprechend der
Ordnung unserer Kirche gefeiert und dass Not-
leidenden Hilfe gegeben werden kann.
In den vergangenen Wochen und Monaten konnte
ich vielen Pfarrgemeinderäten begegnen. Ich habe
dabei auf ein Zeitwort hingewiesen, das zum „Tun-
Wort“ werden soll. Es lautet: „Die Kirchen offen
halten.“ Das meine ich einerseits wörtlich: Unsere
Kirchen sollen an allen Tagen möglichst lange für
Betende offen stehen. Ich meine das aber auch in
einem weiteren Sinn: Die Mitglieder unserer
Pfarrgemeinderäte können vielen Menschen aus
ihrer Umgebung die Kirche als Gemeinschaft of-
fen halten, indem sie Anliegen dieser Menschen
in die Kirche hineintragen und selbst so etwas sind,
wie eine einladende Tür zur Kirche hin.

Die Heilige Schrift nennt die Kirche ein Haus aus
lebendigen Steinen. Jeder von uns wird von die-
sem Gefüge getragen und trägt andere mit. Eine
qualifizierte Möglichkeit dafür ist die Mitglied-
schaft im Pfarrgemeinderat. Es gibt in unserer Di-
özese entsprechend der Vielfalt unseres Landes ver-
schiedene Formen der Wahl zum Pfarrgemeinde-
rat. Ich bitte Sie, Ihr Interesse für Ihre Pfarre durch
Teilnahme an der Wahl der Mitglieder des
Pfarrgemeinderates zu bekunden. Bei den Regional-
treffen der Pfarrgemeinderäte habe ich eine afrika-
nische Volksweisheit zitiert. Sie lautet: „Wenn viele
Leute an vielen Orten viele kleine Dinge tun, dann
verändert sich die Welt.“ Diese Weisheit könnte
auch am 17. März 2002 bestätigt werden. Die Teil-
nahme an der Wahl zum Pfarrgemeinderat und das
Eintreten in dieses Gremium sind wichtige Schrit-
te auf dem Weg der Kirche in die Zukunft. Diesen
Weg gehen wir mit Jesus Christus, der sich selbst
„der Weg“ genannt hat, und der in Wort und Sa-
krament auch unsere Wegzehrung ist.

Ich grüße Sie alle und wünsche reichen Segen.

Graz, 14. Februar 2002

+ Egon Kapellari
Diözesanbischof
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2.

Diözesane Regelung für
liturgische Feiern angesichts

des Priestermangels

Nach Beratung hat der Bischof die nachstehende
Regelung für Wortgottesdienste in Kraft gesetzt. Die-
se Regelung kann das Problem des Priestermangels
nicht lösen, ermöglicht aber einen Weg.

1. Alles für die Sonntagsmesse tun
Wenn im Dekanat eine Pfarre keine Sonntagsmesse
feiern kann, soll gemeinsam überlegt werden, wie
die Sonntagsmesszeiten im Dekanat so verändert
werden können, dass möglichst in allen Pfarren eine
Sonntagsmesse gefeiert werden kann.
Kriterien für eine Neuregelung der Sonntagsmess-
zeiten:

1.1 Die Sonntagsmessfeier in der Pfarrkirche hat ab-
soluten Vorrang vor Messfeiern in Filialkirchen
oder bei Zeltfesten von Vereinen.

1.2 Von einem Priester sollten im Regelfall nicht mehr
als eine Vorabendmesse und zwei Messfeiern am
Sonntag gefeiert werden.

2. Die Feier des Wortgottesdienstes in der Pfarr-
kirche am Sonntag
Die Eucharistiefeier ist seit den Anfängen der Kir-
che  d i e  Feierform des Sonntags. Wenn trotz al-
ler möglichen Bemühungen um die Feier einer
Sonntagsmesse (vgl. Pkt. 1) die Pfarrgemeinde am
Sonntag keine Messe feiern kann, soll  Sonntag ein
Wortgottesdienst gefeiert werden.

3. Wortgottesdienste werden in der Regel ohne
Kommunionspendung gefeiert
Um nicht den Anschein zu erwecken, eine Kom-
munionfeier sei ein Ersatz für die Hl. Messe (man
spricht da und dort von einer „kleinen Messe“), soll
in unserer Diözese ein Wortgottesdienst in aller
Regel nicht mit Kommunionspendung gefeiert wer-
den. Zum Auftrag des Herrn, tut dies zu meinem
Gedächtnis, gehört die ganze Eucharistiefeier.
Auch in der Versammlung der Pfarrgemeinde zum
gemeinsamen Gebet und zur Feier des Wortes Got-
tes ereignet sich wahrhaft die Gegenwart des auf-
erstandenen Herrn.

4. Pfarren feiern gemeinsam wichtige Hochfeste
Wenn es nicht anders möglich ist, sollen einige
Pfarrgemeinden wichtige Hochfeste des Kirchen-
jahres in einer größeren Kirche gemeinsam feiern,
weil einige Hochfeste kaum ohne Eucharistiefeier

gefeiert werden können. Für pfarrübergreifende
Eucharistiefeiern im Kirchenjahr werden vorge-
schlagen: Palmsonntag, Gründonnerstag, Ostern-
acht, Ostersonntag, Fronleichnam, Christmette,
Christtag.

5. Von Laienchristen geleitete Segnungs-
gottesdienste
In Zeiten des Priestermangels können an heilige
Zeiten gebundene Segnungen auch von Laien ge-
leitet werden: Adventkranzsegnung (1. Vesper zum
1. Adventsonntag), Kerzensegnung (Darstellung
des Herrn), Aschensegnung (Aschermittwoch),
Osterspeisensegnung, Gräbersegnung (Nachmittag
Allerheiligen).
Leiter und Leiterinnen von Segnungsgottesdiensten
werden vom Pastoralamtsleiter, der vom Bischof
hiezu delegiert ist, für jeweils drei Jahre dazu be-
auftragt.

6. Ausbildung und Beauftragung von Wort-
gottesdienstleitern
Wortgottesdienstleiter und Wortgottesdienstleiterin-
nen, die in einer gewissen Regelmäßigkeit am
Sonntag einen Wortgottesdienst mit einer Gruppe
vorbereiten und leiten, werden durch den Bischof
für jeweils drei Jahre zu diesem Dienst beauftragt.
In jenen Pfarren, wo regelmäßig Sonntagswort-
gottesdienste gefeiert werden, soll es mindestens
zwei beauftragte Wortgottesdienstleiter/-innen ge-
ben, die gemeinsam den Gottesdienst leiten.
Voraussetzung für eine bischöfliche Beauftragung
zum/zur Wortgottesdienstleiter/-in ist die Nennung
durch den Pfarrgemeinderat und die Teilnahme an
einem diözesanen Wortgottesdienstleiterkurs, der
vom Pastoralamt organisiert wird.

7. Gottesdienste unter der Woche
Falls am Sonntag ein Wortgottesdienst gefeiert
wird, sollen die Gläubigen eingeladen werden, un-
ter der Woche die heilige Messe mitzufeiern.
Weil Kirche davon lebt, dass sie allezeit zu Gott
betet, sollen alle Gemeinden sich bemühen, dass
an jedem Tag ohne Eucharistiefeier in der Kirche
ein gemeinsames Gebet stattfindet. Diest ist auch
Heiligung des Tages, welche stellvertretend für die
ganze Gemeinde geschieht.

Diese Regelung tritt mit Aschermittwoch, 13. Februar
2002, auf drei Jahre in Kraft.

Graz, 5. Februar 2002
Ord.-Zl.: 9 Li 1-02

+ Egon Kapellari
Bischof

KVBl  2002   I   2.
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*

Konkrete Umsetzung

Die regelmäßig als Wortgottesdienstleiter/-innen Tä-
tigen müssen von der Pfarre dem Pastoralamt nament-
lich gemeldet werden, damit die für diese Dienste not-
wendige Beauftragung durch den Bischof vorgenom-
men werden kann. Eine automatische Beauftragung
für Segnungsgottesdienste (s. Pkt. 5 der Regelung) ist
damit nicht gegeben.
Die Beauftragung zu Segnungsgottesdiensten, die der
Pfarrer mit der Begründung der pastoralen Notwen-
digkeit einzuholen hat, wird vom Pastoralamtsleiter
auf drei Jahre ausgesprochen.

*
Diese Regelung löst die in KVBl 1999,1 verlautbarte
und ad experimentum in Kraft gesetzte Regelung ab.

3.

Kanonische Visitationen

Kanonische Pastoralvisitationen werden im Jahre 2002
in den folgenden Pfarren stattfinden:
Sonntag, 7. April: Graz-St. Christoph in

Thondorf
Sonntag, 14. April: Murau
Sonntag, 21. April: Kindberg
Sonntag, 28. April: Hartberg
Sonntag, 5. Mai: Leibnitz
Montag, 20. Mai: Frohnleiten
Samstag, 25. Mai, und
Sonntag, 26. Mai: Bad Radkersburg

(Pfarrverband)
Samstag, 1. Juni, und
Sonntag, 2. Juni: Köflach (Pfarrverband)
Samstag, 8. Juni, und
Sonntag, 9. Juni: Knittelfeld (Pfarrverband)
Sonntag, 15. September: Graz-Mariä Himmelfahrt
Sonntag, 6. Oktober: Graz-Mariatrost
Sonntag, 13. Oktober: Graz-St. Leonhard
Sonntag, 20. Oktober: Graz-Süd
Sonntag, 27. Oktober: Graz-Mariahilf
Sonntag, 17. November: Graz-Hl. Erlöser

im Landeskrankenhaus

In einigen dieser Pfarren wird der Bischof auch das
Sakrament der Firmung spenden.

4.

Firmungen

Firmung im Grazer Dom

Pfingstsonntag, 19. Mai 10.00 Uhr (Bi)

Möglicher Firmtermin auch für Erwachsene (kein ei-
gener Erwachsenenfirmungstermin). Für die Firmun-
gen im Grazer Dom sind Einlasskarten erforderlich,
die über das zuständige Pfarramt im Dompfarramt
anzufordern sind.

Firmungen in Graz
Sonntag, 7. April

Graz-Puntigam 9.00 Uhr (Bie)

Samstag, 13. April

Graz- St. Elisabeth
in Webling 15.00 Uhr (Le)

Sonntag, 14. April

Graz-Schmerzhafte Mutter  9.30 Uhr (Str)

Samstag, 20. April

Graz-Karlau 16.00 Uhr (Str)

Samstag, 27. April

Graz-Christkönig 15.00 Uhr (Str)
Graz-Straßgang 14.00 Uhr

und 16.00 Uhr (Ro)

Sonntag, 28. April

Graz-Hl. Johannes Bosco 9.00 Uhr (Str)

Samstag, 4. Mai

Graz-Andritz 9.30 Uhr (Bie)
Graz-Graben 15.00 Uhr (Str)
Graz-St. Veit 15.00 Uhr (Ste)

Sonntag, 5. Mai

Graz-Herz Jesu 9.30 Uhr (Ste)
Graz-Kalvarienberg 10.30 Uhr (Kr)
Graz-St. Leonhard 9.00 Uhr (Bie)

Christi Himmelfahrt, 9. Mai

Graz-Liebenau 10.00 Uhr (Re)
Graz-Messendorf 8.30 Uhr (Kr)
Graz-St. Peter 11.00 Uhr (Kr)

Samstag, 11. Mai

Graz-Christus der Salvator 15.00 Uhr (Str)

Samstag, 18. Mai

Graz-Kroisbach 18.00 Uhr (Bischof
Weber)

Graz-Mariahilf 9.00 Uhr (Stä)
Graz-Ragnitz 15.00 Uhr (Re)
Graz-St. Johannes 9.30 Uhr (Ro)
Graz-St. Josef 18.00 Uhr (Kr)
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Sonntag, 19. Mai
Graz-Hl. Blut (Stadtpfarre) 10.00 Uhr (Schn)
Graz-Süd 9.00 Uhr (Stä)

Samstag, 25. Mai
Graz-Waltendorf 10.00 Uhr (Bischof

Weber)

Sonntag, 26. Mai
Graz-Mariatrost 9.00 Uhr (Ro)

Sonntag, 2. Juni
Graz-St. Andrä 9.30 Uhr (Re)

Samstag, 8. Juni
Graz-Hl. Schutzengel 15.00 Uhr (Str)
Graz-Münzgraben 16.00 Uhr (Kr)

Sonntag, 16. Juni
Graz-Gösting 10.00 Uhr (Ra)

Firmungen außerhalb von Graz

Samstag, 6. April

Gratwein 10.00 Uhr (Ste)
St. Margarethen bei Lebring 10.00 Uhr (Re)

Sonntag, 7. April

Hollenegg 10.00 Uhr (Schn)
St. Nikolai ob Draßling 10.00 Uhr (Re)

Samstag, 13. April

Hartmannsdorf 14.00 Uhr (Ga)
St. Nikolai im Sausal 9.30 Uhr (Kr)
Schwanberg 10.00 Uhr (Schn)

Sonntag, 14. April

Breitenau 9.30 Uhr (La)
Feldkirchen 9.30 Uhr (Hu)
Gleinstätten 10.00 Uhr (Schn)
Gratkorn 10.00 Uhr (Ste)
Hengsberg 9.00 Uhr (Kr)
Loipersdorf 9.30 Uhr (Ro)
Mooskirchen 10.00 Uhr (Bie)
St. Margarethen an der Raab 9.00 Uhr (Ga)
Schladming 9.00 Uhr (GV)

Samstag, 20. April

Fehring 15.00 Uhr (Ra)
Jagerberg 10.00 Uhr (Re)
Knittelfeld 8.30 Uhr

und 10.30 Uhr (Sto)
Liezen 15.00 Uhr (GV)
St. Martin im Sulmtale 9.30 Uhr (Schn)
St. Peter am Ottersbach 16.00 Uhr (Ste)
Stadl an der Mur 10.00 Uhr (Ga)
Stanz im Mürztale 15.00 Uhr (Ro)
Weng 16.00 Uhr (Hu)

Sonntag, 21. April

Kirchberg an der Raab 10.00 Uhr (Ra)
Laßnitzhöhe 10.30 Uhr (Str)
Leibnitz 8.00 Uhr

und 10.00 Uhr (Re)
Nestelbach 8.30 Uhr (Str)
Niklasdorf 9.30 Uhr (Se)
Piber 9.00 Uhr (Bie)
Selzthal 9.00 Uhr (GV)
Straden  10.00 Uhr (Ste)
Tobelbad 9.00 Uhr (Le)
Wettmannstätten 9.00 Uhr (Schn)

Samstag, 27. April

Langenwang 13.00 Uhr (Re)
St. Anna am Aigen 15.00 Uhr (Ra)
St. Lorenzen im Mürztale 14.00 Uhr (La)
St. Oswald bei Plankenwarth10.00 Uhr (Ste)
Schöder 9.30 Uhr (Ga)
Spital am Semmering 10.00 Uhr (Re)
Unzmarkt 9.30 Uhr (Hu)
Voitsberg 8.30 Uhr

und 10.30 Uhr (Bie)

Sonntag, 28. April

Birkfeld 8.00 Uhr
und 10.00 Uhr (Re)

Edelsbach 9.00 Uhr (Ra)
Fohnsdorf 9.30 Uhr (Hu)
Gaal 8.30 Uhr (Sto)
Frauental 9.00 Uhr (Schn)
Kainach 9.00 Uhr (Bie)
Kapfenberg-Hl. Familie 9.30 Uhr (La)
Leoben-Donawitz 10.00 Uhr (Ho)
Leoben-Hinterberg 8.30 Uhr (Ho)
Leutschach 10.30 Uhr (Kr)
Neuberg an der Mürz 10.00 Uhr (Ro)
Rottenmann 9.30 Uhr (GV)
St. Bartholomä a.d. Lieboch 10.00 Uhr (Ste)
Schönberg bei Knittelfeld 8.30 Uhr  (Abt

Athanas Recheis)
Wildon 8.00 Uhr (Kr)

Mittwoch, 1. Mai

Gnas 9.00 Uhr (Ra)
Mürzzuschlag 9.00 Uhr (Ro)
St. Johann im Saggautale 9.30 Uhr (Re)
St. Stefan ob Stainz 9.00 Uhr (Schn)

Samstag, 4. Mai

Arnfels 15.00 Uhr (Re)
Burgau 9.30 Uhr (Ro)
Bruck an der Mur 14.00 Uhr

und 16.30 Uhr (La)
Gamlitz 10.00 Uhr (Re)
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Hitzendorf 9.00 Uhr
und 11.00 Uhr (Str)

Lind bei Zeltweg 8.00 Uhr (Sto)
St. Josef in Maßweg 10.00 Uhr (Sto)
St. Michael 14.30 Uhr (Hu)
Stainach 15.00 Uhr (GV)
Traboch 10.00 Uhr (Hu)
Vordernberg 9.30 Uhr (Ho)
Weiz 10.00 Uhr

und 15.00 Uhr (Lei)

Sonntag, 5. Mai
Bad Aussee 8.00 Uhr

und 10.00 Uhr (GV)
Judenburg-St. Nikolaus 10.00 Uhr (Hu)
Lieboch 9.00 Uhr (Str)
St. Georgen an der Stiefing 10.00 Uhr (Re)
St. Ruprecht an der Raab 9.30 Uhr (Ga)
Weiz 10.00 Uhr (Lei)

Christi Himmelfahrt, 9. Mai
Leoben-Göß 10.00 Uhr (Se)
Obdach 8.30 Uhr (Hu)
St. Dionysen-Oberaich 9.30 Uhr (La)
Seckau 10.00 Uhr (Ga)
Semriach 9.00 Uhr (Ste)

Samstag, 11. Mai
Eggersdorf 9.00 Uhr (Kr)
Hall 10.00 Uhr (Hu)
Kammern 15.00 Uhr (Hu)
Kapfenberg-Schirmitzbühel 16.00 Uhr (La)
Kirchbach 10.00 Uhr (Str)
Köflach 10.30 Uhr (Bie)
Kumberg 18.00 Uhr (Kr)
Oberhaag 10.00 Uhr (Re)
Pichling 8.30 Uhr (Bie)
Rohrbach an der Lafnitz 9.00 Uhr (Le)
Stiwoll 14.00 Uhr (Ste)

Sonntag, 12. Mai
Ehrenhausen 10.00 Uhr (Re)
Fernitz 10.00 Uhr (Str)
Großsteinbach 9.00 Uhr (Lei)
Oberwölz 9.00 Uhr (Ga)
Übelbach 8.45 Uhr (Ste)

Pfingstsamstag, 18. Mai
Aflenz 10.00 Uhr (Str)
Bad Mitterndorf 15.00 Uhr (GV)
Feldbach 14.00 Uhr

und 16.00 Uhr (Ra)
Grafendorf 9.30 Uhr (Le)
Pölfing-Brunn 9.30 Uhr (Schn)
St. Gallen 14.00 Uhr (Hu)
St. Katharein a.d. Laming 10.00 Uhr (La)
St. Lorenzen ob Scheifling 15.00 Uhr (Ga)
St. Marein bei Neumarkt 10.00 Uhr (Ga)

Pfingstsonntag, 19. Mai

Admont 9.30 Uhr (Hu)
Anger 10.00 Uhr (Lei)
Bad Waltersdorf 10.00 Uhr (Ro)
Breitenfeld 10.00 Uhr (Ra)
Gröbming 9.00 Uhr (GV)
Hartberg 8.00 Uhr

und 10.00 Uhr (Le)
Maria Lankowitz 10.00 Uhr (Bie)
Puch 8.00 Uhr (Lei)
Rein 10.00 Uhr (Ste)
St. Lambrecht 9.30 Uhr (Str)
Vorau 8.00 Uhr

und 10.00 Uhr (Re +
Kr)

Pfingstmontag, 20. Mai

Dobl 8.30 Uhr (Str)
Frauenberg-Rehkogel 10.00 Uhr (La)
Fürstenfeld 9.00 Uhr (Ro)
Gleisdorf 8.00 Uhr

und 10.00 Uhr (Ga)
Haus 8.45 Uhr (GV)
Lannach 10.30 Uhr (Str)
Ligist 10.00 Uhr (Stä)
Pinggau 9.30 Uhr (Re)
Pöllau 8.00 Uhr (Le)
St. Johann ob Hohenburg 8.00 Uhr (Stä)
St. Radegund 16.00 Uhr (Bie)
Stainz 9.00 Uhr (Schn)
Trautmannsdorf 10.00 Uhr (Ra)
Wagna 9.30 Uhr (Kr)
Weißkirchen 9.30 Uhr (Hu)

Samstag, 25. Mai

Bärnbach 10.00 Uhr (Bie)
Gußwerk 16.00 Uhr (Str)
Klein 15.00 Uhr (Re)
Mariazell 10.00 Uhr (Str)
Öblarn 9.00 Uhr (GV)
St. Margarethen

bei Knittelfeld 10.00 Uhr (Sto)
Maria Straßengel 10.00 Uhr (Ste)
Veitsch 17.00 Uhr (Ro)

Sonntag, 26. Mai

Deutschlandsberg 9.00 Uhr (Schn)
Großlobming 10.00 Uhr (Sto)
Leoben-Lerchenfeld 8.30 Uhr (Se)
Leoben-St. Xaver 10.00 Uhr (Se)
Passail 8.30 Uhr (Lei)
Pöls 9.00 Uhr (Str)
St. Magdalena bei Hartberg 8.30 Uhr (Le)
Stallhofen 9.00 Uhr (Stä)
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Samstag, 1. Juni
Mariahof 9.30 Uhr (Lei)
Premstätten 10.00 Uhr (Str)
Tieschen 16.00 Uhr (Ste)
Trofaiach 17.00 Uhr (Se)
Wartberg 14.00 Uhr (Ro)
Wundschuh 15.00 Uhr (Str)
Zeltweg 16.00 Uhr (Hu)

Sonntag, 2. Juni
Bad Gams 8.30 Uhr (Schn)
Hausmannstätten 9.30 Uhr (Str)
Irdning 9.00 Uhr (GV)
Kaindorf 9.30 Uhr (Ro)
Mureck 10.00 Uhr (Ste)
Neudau 9.30 Uhr (Le)
Riegersburg 10.00 Uhr (Ra)
Stubenberg 10.00 Uhr (Ga)
Trofaiach 8.30 Uhr

und 10.00 Uhr (Se)
Zeltweg 9.00 Uhr (Hu)

Samstag, 8. Juni
Eisenerz 10.00 Uhr (Se)
Judenburg-St. Magdalena 17.00 Uhr (Hu)
Kalsdorf 10.00 Uhr (Str)
Krieglach 15.00 Uhr (Ro)
St. Peter am Kammersberg 9.00 Uhr (Ga)
St. Veit am Vogau 17.00 Uhr (Re)

Sonntag, 9. Juni
Bad Gleichenberg 9.30 Uhr (Ra)
Heiligenkreuz am Waasen 10.00 Uhr (Str)
Ilz 9.00 Uhr (Ro)
Pischelsdorf 9.30 Uhr (Ga)
St. Oswald-Möderbrugg 10.00 Uhr (Hu)
Stübing 10.00 Uhr (Ste)
Trieben 10.00 Uhr (GV)

Samstag, 15. Juni
Großsölk 10.00 Uhr (Lei)
Pürgg 10.00 Uhr (Str)
Sinabelkirchen 14.00 Uhr (Ga)
Thal 10.00 Uhr (Ste)

Sonntag, 16. Juni
Deutschfeistritz 9.00 Uhr (Ste)
Groß St. Florian 9.00 Uhr (Schn)
Assach 10.00 Uhr (Lei)
St. Marein bei Knittelfeld 9.00 Uhr (Ga)

Samstag, 22. Juni
Frauenberg an der Enns 18.00 Uhr (Hu)

Samstag, 29. Juni
Altenmarkt an der Enns 14.00 Uhr (Hu)

Sonntag, 7. Juli
Radmer 10.00 Uhr (Hu)

Sonntag, 28. Juli
Geisttal 9.00 Uhr (Stä)

Zeichenerklärung:
Bi Bischof Dr. Egon Kapellari
GV Generalvikar Kan. Mag. Helmut Burkard
Bie Pfarrer Kan. Mag. Josef Bierbauer
Ga Abt Dr. Johannes Gartner OSB, Seckau
Ho Kan. Karl Hofer
Hu Abt Bruno Hubl OSB, Admont
Kr Prälat Rupert Kroisleitner CRSA, Vorau
La Dompfarrer Kan. Gottfried Lafer
Le Pfarrer Kan. Mag. Christian Leibnitz
Lei Prälat Dr. Ägidius Leipold
Ra Regens Mag. Franz Josef Rauch
Re Propst Mag. Gerhard Rechberger CRSA, Vorau
Ro Kan. Dr. Willibald Rodler
Se P. Dr. Severin Schneider OSB, Seckau,

Geistlicher Assistent der Kath. Aktion
Schn Pastoralamtsleiter

Kan. Dr. Heinrich Schnuderl
Ste Abt Lic. theol. Petrus Steigenberger OCist, Rein
Stä Dompropst Mag. Leopold Städtler
Sto Pfarrer Kan. Dr. Georg Stoff
Str Abt Otto Strohmaier OSB, St. Lambrecht

5.

Diakonatsweihen 2001

Diözesanbischof Dr. Egon Kapellari am 8. Dezember
2001 (Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jung-
frau und Gottesmutter Maria) in der Pfarrkirche Maria-
hof für den Orden des hl. Benedikt (Abtei St. Lam-
brecht) zum Diakon geweiht:
Eichmann Fr. Bacc. theol. Alfred, OSB (St. Lam-

brecht), geb. 18. Dezember 1975 in Friesach, Di-
özese Gurk.

*

Am 16. Dezember 2001 (3. Adventsonntag) hat der
Diözesanbischof folgenden Alumnen des Grazer
Priesterseminars die Diakonatsweihe im Dom zu Graz
gespendet und sie damit der Diözese Graz-Seckau
inkardiniert:

Kalcher Mag. theol. Christof Stefan aus der Pfarre
Pischelsdorf, geb. 22. Oktober 1974 in Graz;

Praßl Mag. theol. Peter aus der Pfarre Feldkirchen,
geb. 30. August 1969 in Graz;

Schröcker Mag. Dr. theol. Hubert aus der Pfarre
Niklasdorf, geb. 7. Oktober 1973 in Leoben.

Gleichzeitig hat der Bischof zum Diakon geweiht
– für die Apostolische Administratur Prizren:

Gjergji Kolë, geb. am 15. Mai 1975 in Stublla, Kosovo,
Jugoslawien, Alumne des Priesterseminars in Graz.
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6.

Diözesane Frauenkommission:
Verlängerung des Statuts

Das Statut der Diözesanen Frauenkommission (KVBl
1997,32) hat Bischof Dr. Egon Kapellari mit Dekret
vom 15. Oktober 2001, Ord.-Zl.: 1 Di 8-01, bis auf
Weiteres verlängert.

7.

Diözesane Frauenkommission:
Mitglieder

Für die zweite Funktionsperiode 1. Jänner 2002 bis
31. Dezember 2005 gehören der Diözesanen Frauen-
kommission auf Grund der Wahl durch den Diözesan-
rat, der Ernennung durch Diözesanbischof Dr. Egon
Kapellari und der Vorstandswahl als Mitglieder in fol-
genden Funktionen an:
Schemeth Gabriele, Bad Radkersburg, Vorsitzende,
Kronthaler Dr. Michaela, Univ.-Professorin, Graz,

Stellvertreterin der Vorsitzenden,
Bachler Ing. Isolde, Raaba, Schriftführerin,
Hermann Gerlinde, Paldau, Vorstandsmitglied,
Hager Andrea, Murau,
Heckel Dr. Christine, Dobl,
Jurschitsch Maria, Hausmannstätten,
Rauch Sr. Notburga, Graz,
Schmidt Sr. Philomena, Graz,
Seifert Mag. Ulrike, Fehring.

8.

Mesner: Änderung der
Besoldungsordnung

Mit 1. Jänner 2002 wurde der Anhang zur Dienst- und
Besoldungsordnung für die Mesner (KVBl 1980,64
i. d. F. von 2000, 50) wie folgt verändert (Beträge in Euro):

A1* A B C

1. u. 2. Dj. 1.136,60 1.136,60 1.006,16 984,72
3. u. 4. Dj. 1.154,04 1.154,04 1.022,14 999,98
5. u. 6. Dj. 1.170,76 1.170,76 1.038,86 1.014,88
7. u. 8. Dj. 1.188,20 1.188,20 1.054,85 1.030,50

9. u. 10. Dj. 1.204,92 1.204,92 1.072,20 1.045,76
11. u. 12. Dj. 1.221,63 1.221,63 1.087,19 1.061,02
13. u. 14. Dj. 1.255,06 1.239,07 1.103,90 1.077,01
15. u. 16. Dj. 1.269,59 1.255,79 1.119,89 1.091,91
17. u. 18. Dj. 1.296,48 1.273,23 1.135,51 1.107,90
19. u. 20. Dj. 1.325,19 1.289,58 1.152,23 1.122,80
21. u. 22. Dj. 1.363,71 1.307,38 1.168,22 1.138,06
23. u. 24. Dj. 1.401,50 1.324,10 1.184,93 1.154,04
25. u. 26. Dj. 1.438,56 1.340,81 1.200,56 1.168,94
27. u. 28. Dj. 1.511,45 1.357,89 1.216,54 1.184,93
29. u. 30. Dj. 1.578,16 1.374,61 1.233,26 1.199,83
31. u. 32. Dj. 1.628,96 1.392,41 1.249,25 1.215,09
33. u. 34. Dj. 1.686,01 1.408,76 1.265,96 1.231,08
35. u. 36. Dj. 1.743,42 1.425,48 1.281,95 1.245,98
37. u. 38. Dj. 1.801,63 1.442,92 1.297,57 1.261,24
ab 39. Dj. 1.859,84 1.459,63 1.314,29 1.276,86

* nur für jene Mesner gültig, die geprüft und als Mesner
vollbeschäftigt (40 Wochenstunden) sind.

9.

Personalnachrichten

A. KLERUSVERÄNDERUNGEN

I. Bischöfliche Auszeichnungen

Am 5. Februar wurden ernannt

zu Konsistorialräten:

Rechberger Mag. Gerhard CRSA, Propst von Vorau;
Konrad Mag. Anton, Pfarrer von Leibnitz und Dechant

des Dekanates Leibnitz;
zu Geistlichen Räten:
Leitner Mag. Johann, Pfarrer von Anger;
Rindler Mag. Anton, Pfarrer von Fernitz und Dechant

des Dekanates Graz-Land;
Rosenegger P. Berthold OSB, Pfarrer von Altenmarkt

a. d. E. und Unterlaussa.

II. Ernennungen und Bestellungen

1. Zentrale Aufgaben

mit 1. Jänner 2002:
Leipold Prälat Dr. Ägidius zum Geistlichen Assisten-

ten der Berufsgemeinschaft der Pfarrhaushälte-
rinnen;

2. Pfarren

mit 1. Dezember 2001:
Drofelnik P. Gabriel OFMCap zum Seelsorger im

Bezirksaltenheim Hartberg (bisher Seelsorger von
Maria Fieberbründl);
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Hinc P. Mag. Christoph OFMCap zum Seelsorger von
Maria Fieberbründl;

mit 1. Jänner 2002:

Niederer Mag. Karl zum Pfarrer von Graz-Gösting und
von Thal;

Swiderski Dr. Boguslaw zum Provisor von Kalsdorf
(bisher Provisor von Graz-Gösting und Thal);

Stoff Dr. Georg, Kanonikus, Pfarrer von Graz-Heilig-
ster Erlöser im Landeskrankenhaus, auch zum Seel-
sorger an der Privatklinik Graz Ragnitz;

Mangalan Kochupyloth P. Joseph CMI, Indien, zum
Seelsorger an der Pfarre Graz Herz Jesu;

mit 10. Jänner 2002:
Homann P. Mag. Egon OSB, Provisor von Trieben,

auch zum Provisor von Hohentauern;
mit 1. Februar 2002:
Leutar P. Niko OFM zum Seelsorger an der Pfarre

Frohnleiten.

III. Entbunden

mit 31. Dezember 2001:
Leibnitz Mag. Christian, Kanonikus, Pfarrer von Graz-

Straßgang und Graz-St. Elisabeth in Webling, als
Geistlicher Assistent der Berufsgemeinschaft der
Pfarrhaushälterinnen;

Rindler Mag. Anton, Pfarrer von Fernitz und Dechant
des Dekanates Graz-Land, als Provisor von
Kalsdorf.

Schuster Mag. Manfred, Gerichtsvikar des Bischöfli-
chen Diözesangerichtes und Rektor für die Ständi-
gen Diakone, als Seelsorger an der Pfarre Thal.

IV. Adressänderungen

Hubmann Franz, em. Pfarrer von Scheifling, St. Loren-
zen ob Scheifling und Perchau, Tel. 0 35 82/20 522;

Nikolini Alfred, em. Pfarrer von Eisenerz: Senioren-
Pflegeheim, Vordernberger Straße 81, 8790 Eisen-
erz, Tel. 0 38 48/3807-0;

Rudolf Johann, em. Pfarrer von Koglhof: 8232
Stambach, Pongrazen 14, Tel. 033 38/2137 (Pfarre
Grafendorf);

Seitz Josef, em. Pfarrer von Niklasdorf und Proleb,
Tel.: 0 38 42/83 615;

Zöhrer Matthias, em. Pfarrer von Sinabelkirchen:
Egidiweg 9, 8742 Obdach, Tel. 0664/121 8816.

V. Verstorben

Klug Alfred Josef, Bischöflich Geistlicher Rat, am
14. Dezember 2001 in Bad Aussee, am 18. Dezem-
ber 2001 in Wörschach beigesetzt.
Geboren am 22. November 1919 in Stainz, Pries-
terweihe am 7. Juli 1946, Kaplan in Stallhofen,
Fürstenfeld, St. Stefan ob Leoben, Knittelfeld,
Voitsberg, Judenburg, Rangersdorf (Diözese Gurk),
Provisor und Pfarrverweser von Großsölk, Aushilfs-
seelsorger in Gröbming, Religionslehrer am Real-
gymnasium Stainach, 1958–1962 Pfarrer von
Großsölk, 1962–2000 Pfarrer von Wörschach, seit
1980 Militärdekan der Reserve; seit 16. Oktober
2000 emeritiert.

Kneuper P. Blasius, OSB. (Admont), Bischöflich Geist-
licher Rat, am 5. Jänner 2002 in Graz, am 10. Jänner
2002 in Hohentauern beigesetzt.
Geboren am 30. Juli 1931 in Dortmund (Diözese
Paderborn), Ordenseintritt am 6. Oktober 1956,
Priesterweihe am 29. Juni 1959, Kaplan in Admont,
St. Gallen, Weng, Seelsorger in Unterlaussa, Mit-
provisor von Hall, seit 1963 Prov. Pfarrvikar, seit
1976 Pfarrvikar und seit 1986 Pfarrer von Hohen-
tauern, 1971–1993 Mitprovisor von St. Johann am
Tauern.

R. i. p.

B. LAIEN IM PASTORALEN DIENST

Ausgeschieden aus dem pastoralen Dienst
mit 31. Dezember 2001:

Scherling Gabriele, Pastorale Mitarbeiterin in Kalsdorf
(nun Pfarrsekretärin);

mit 31. Jänner 2002:

Brugger Mag. Carmen, Pastoralassistentin in Graz-
Süd.

KVBl  2002   I   9.
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Bischöfliches Ordinariat Graz-Seckau
Graz, am 1. März 2002

Mag. Helmut Burkard Dr. Josef Heuberger
Generalvikar Kanzler



Kirchliches VKirchliches VKirchliches VKirchliches VKirchliches Verordnungsblatt für die Diözese Graz-Seckau  2002erordnungsblatt für die Diözese Graz-Seckau  2002erordnungsblatt für die Diözese Graz-Seckau  2002erordnungsblatt für die Diözese Graz-Seckau  2002erordnungsblatt für die Diözese Graz-Seckau  2002 9

II Kirchliches 2002

VERORDNUNGSBLAVERORDNUNGSBLAVERORDNUNGSBLAVERORDNUNGSBLAVERORDNUNGSBLATTTTTTTTTT
für die Diözese Graz-Seckau

INHALT
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1.–2. März 2002
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Graz-Seckau, Anhang: Änderung
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Mitglieder des Kuratoriums

13. Personalnachrichten
14. Zählsonntage
15. Pfarrsekretäre/innen: Kurs und Prüfung

10.
Diözesanrat:

12. Vollversammlung,
1.–2. März 2002

Tagesordnung

Freitag, 1. März 2002

TOP 1: Eröffnung

– Besinnung und Gebet

– Begrüßungsansprache des Bischofs

– Grußworte der Vertreter der Ökumene

– Protokoll der 11.Vollversammlung vom 16.–17.
November 2001

– Begrüßung und Vorstellung neuer Delegierter im
Diözesanrat

– Dringlichkeitsanträge und Genehmigung der Ta-
gesordnung

TOP 2: Missionarische Seelsorge – Was heißt das
für unser Land?
Einführung: Kanonikus Dr. Heinrich Schnuderl

Eucharistiefeier

Samstag, 2. März 2002

TOP 3: Fragestunde

TOP 4: Interreligiöser Dialog – Buddhismus
Referent: Ass.Prof. Dr. Karl Baier
1. Einführung in den Buddhismus
2. Christentum und Buddhismus
3: Kalachakra 11.–23. Oktober 2002 in Graz

TOP 5: Wahl eines Vorstandsmitgliedes

TOP 6: Zwischenbericht von der Arbeit des Aus-
schusses „Sozialwort der christlichen Kir-
chen in Österreich“
Kurzbericht: Caritaspräsident Franz Küberl

TOP 7: Allfälliges

Beschluss

Zu TOP 5:
Wahl eines Vorstandsmitgliedes

Bei der Wahl des Vorstandsmitgliedes genügt die ein-
fache Mehrheit.
Seerainer Anja wird in den Vorstand des Diözesan-

rates gewählt (in Nachfolge von Beate Gratzer).

11.
Kirchenbeitragsordnung

der Diözese Graz-Seckau,
Anhang: Änderung

1. Kirchenbeitrag vom Einkommen (Tarif E)
a) Der Kirchenbeitrag vom Einkommen beträgt 1,1

vom Hundert der Beitragsgrundlage abzüglich ei-
nes Absetzbetrages von • 44,– (ATS 605,45), min-
destens jedoch • 65,40 (ATS 899,92,–) für Einkom-
mensteuerpflichtige bzw. • 14,80 (ATS 203,65) für
Personen, die ausschließlich Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit erzielen.

b) Der Mindestbeitrag für nicht ausgewiesene Ein-
künfte aus Privatzimmervermietung beträgt • 1,74
(ATS 24,–) pro Bett und Saison.

c) Sonstige Bezüge, soweit sie gemäß § 67 EStG steu-
erlich begünstigt sind, außerordentliche Einkünfte
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(§ 37 EStG) und Einkünfte aus der Verwertung von
Patent- und Urheberrechten (§ 38 EStG) werden
nicht in die Beitragsgrundlage nach Buchstabe a)
einbezogen; der auf Einkünfte im Sinne der §§ 37
und 38 EStG und auf Abfertigungen entfallende
Kirchenbeitrag wird mit 0,5 vom Hundert dieser
Einkünfte bemessen.

d) Die Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes
über Steuersätze und Steuerabsetzbeträge haben
keinen Einfluss auf die Bemessung des Kirchen-
beitrages.

e) Eine Beitragsgrundlage bilden auch Einkommen
oder Geldleistungen, die aufgrund gesetzlicher Be-
stimmungen oder internationaler Vereinbarungen
einer staatlichen Besteuerung nicht unterliegen.

2. Kirchenbeitrag vom Vermögen (Tarif V)
a) Der Kirchenbeitrag vom land- und forstwirtschaft-

lichen Vermögen (VL) beträgt bei einem Einheits-
wert
bis • 3.635,–

(ATS 50.018,69) 6,0 vom Tausend
vom Mehrbetrag bis • 18.170,–

(ATS 250.024,65) 7,5 vom Tausend
vom Mehrbetrag bis • 36.338,–

(ATS 500.021,78) 7,0 vom Tausend
vom Mehrbetrag bis • 72.674,–

(ATS 1.000.016,04) 4,0 vom Tausend
vom Mehrbetrag 2,5 vom Tausend
des Einheitswertes,
wenigstens aber • 14,80 (ATS 203,65).

b) Der Kirchenbeitrag von den übrigen Vermögensarten
(V) beträgt 2 vom Tausend des Vermögenswertes,
wenigstens aber • 65,40 (ATS 899,92).

3. Berücksichtigung des Familienstandes
a) Die Ermäßigung nach § 13 Abs. 2 KBO (für Ehe-

gatten) und Abs. 3 (für Kinder) wird in Form von
Absetzbeträgen gewährt, die vom errechneten Teil-
kirchenbeitrag abgezogen werden.

b) Die Ermäßigung des Kirchenbeitrages für Ehegat-
ten beträgt bei Vorliegen der Voraussetzungen des
§ 13 Abs. 2 oder bei Nachweis des Alleinverdiener-
(Alleinerzieher) -absetzbetrages

• 28,– (ATS 385,29).
Den Anspruch auf diese Ermäßigung haben auch
alleinstehende Pflichtige, solange ihnen nach
§ 13 Absatz 3 Kinderermäßigung zusteht.

c) Die Ermäßigung des Kirchenbeitrages für Kinder
gemäß § 13 Abs. 3 beträgt
für ein Kind • 14,– (ATS 192,64)
für zwei Kinder • 32,– (ATS 440,33)
für drei Kinder • 56,– (ATS 770,58)
und für jedes weitere Kind • 24,– (ATS 330,25)

Die Kinderermäßigung wird jenem Ehegatten gewährt,
der Familienbeihilfe bezieht; sollte dieser ohne eige-
nes Einkommen sein, oder verzichtet dieser darauf, so
wird die Ermäßigung dem anderen Ehegatten gewährt.

4. Kirchenbeitrag gem. § 10b und § 10c
a) Der Kirchenbeitrag gemäß § 10 Buchstabe b be-

trägt 10 % der Beitragsgrundlage, mindestens je-
doch • 14,80 (ATS 203,65).

b) Die Beitragsgrundlage nach § 10 c (Verbrauch)
beträgt mangels anderer Anhaltspunkte mindestens
• 11.627,– (ATS 159.991,01) für den Pflichtigen,
• 5.813,– (ATS 79.988,62) für die Ehefrau und je
• 1.453,– (ATS 19.993,72) für jedes zum Haushalt
gehörende Kind.

5. Verfahrenskosten
Die Verfahrenskosten gemäß § 24 Abs. 2 betragen:

a) für jeden Kirchenbeitragsbescheid der Kirchen-
beitragsstelle • 2,18 (ATS 30,–)

b) im Einhebungsverfahren der Finanzkammer (Abt.
Kirchenbeitrag-Rechtssachen) für die erste Mah-
nung • 2,18 (ATS 30,–), für jede weitere Mahnung
vor gerichtlicher Geltendmachung • 5,09
(ATS 70,–); falls der Rückstand gerichtlich geltend
gemacht werden muss (Klage) • 3,27 (ATS 45,–)
und im Exekutionsverfahren weitere • 2,90
(ATS 39,90) zuzüglich Gerichts- und Stempelge-
bühren.

c) Vorstehende Bestimmung gilt nicht, falls ein
Rechtsanwalt beauftragt werden muss und daher
der Rechtsanwaltstarif anzuwenden ist.

d) Die gesamten Prozesskosten sind zu ersetzen, wenn
die Beitragsgrundlage(n) erst im Laufe des gericht-
lichen Verfahrens gemäß § 16 KBO festgesetzt wird
(werden).

e) Porto für alle Zuschriften ist vom Beitragspflichti-
gen zu tragen.

6. Arbeitstabelle
Die Finanzkammer ist berechtigt, Arbeitstabellen
herauszugeben, deren Stufungen die Beitrags-
grundlage nach dem Einkommen bis höchstens
• 120,– (ATS 1.651,24,–) verschieben dürfen.

7. Wirksamkeit
Dieser Anhang tritt am 1. Jänner 2002 in Kraft.
Dieser vom Diözesanen Wirtschaftsrat in seiner Sit-
zung am 6.6.2001 beschlossene Anhang zur Kirchen-
beitragsordnung wurde vom Bundesministerium für
Bildung, Wissenschaft und Kultur mit Erlass vom 24.
September 2001, GZ 9.400/5-KA/a/01 zur Kenntnis
genommen und ist daher im staatlichen Bereich rechts-
wirksam.
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12.
Pädagogisches Zentrum:

Mitglieder des Kuratoriums

Für die Funktionsperiode 2002–2006 sind gemäß Sta-
tut (KVBl 2001, 38: II) Mitglieder:

1. Vorsitzender:
Rodler Dr. Willibald, Prälat,

Leiter des Amtes für Schule und Bildung;

2. Mitglieder mit beschließender Stimme:
Angel Dr. Hans-Ferdinand, Univ.-Professor für Kate-

chetik und Religionspädagogik
Bucher Dr. Rainer, Univ.-Professor für Pastoraltheo-

logie;
Wallner Dr. Alfred, Dechant;
Fraydenegg-Monzello Mag. Dorothea, Mitglied des

Diözesanrates;
Dolesch Sr. Mag. Sonja;
Wendler Johann, Religionslehrer;
Rumpler Dr. Reinhard, Hofrat, Abteilungsleiter im

Landesschulrat:
Neubauer Mag. Johann, Diözesaninspektor;
Gasser Dr. Heribert;
Ederer Dr. Othmar, Generaldirektor;
Fluch Mag. Evamaria;

3. Mitglieder mit beratender Stimme:

Leitner Dr. Rupert, Direktor der Pädagogischen Aka-
demie der Diözese;

Zisler Dr. Kurt, Direktor der Religionspädagogischen
Akademie;

Faist Josef, Direktor des Religionspädagogischen In-
stitutes;

Berger Mag. Franz, Direktor der Bildungsanstalt für
Sozialpädagogik – des Kollegs für Sozialpädago-
gik;

Wonisch P. Mag. Josef, SDS., Seelsorger für die Stu-
dierenden;

Seel Dr. Andrea, Professorin an der Pädagogischen
Akademie der Diözese;

Straßegger-Einfalt Dr. Renate, Professorin an der
Religionspädagogischen Akademie;

Prügger Walter, Vertragslehrer am Religions-
pädagogischen Institut;

Hofmann Mag. Margret, Professorin am Kolleg für
Sozialpädagogik;

Leitner Heidrun, Studierende.

13.
Personalnachrichten

A. KLERUSVERÄNDERUNGEN

I. Ernennungen und Bestellungen

Pfarren

mit 12. März 2002:
Puntigam-Juritsch Mag. Alois, Pfarrer von Grafen-

dorf, auch zum Provisor von Rohrbach an der
Lafnitz und Eichberg;

mit 15. März 2002:
Höfer Dr. Ralf Alexander, Diakon in St. Pankrazen

und Geisttal, als Pastoraler Mitarbeiter an der Pfar-
re Geisttal;

mit 1. April 2002:
Leitner Mag. Johann, Pfarrer von Anger, auch zum

Pfarrer von Heilbrunn.

II. In den Ruhestand getreten

mit 31. Jänner 2002:
Schlacher Mag. Helmut als Seelsorger für die Studie-

renden an der Pädagogischen Akademie des Bun-
des (auch als Religionsprofessor);

mit 31. März 2002:
Reisenhofer Josef, Pfarrer von Heilbrunn (wohnt wei-

terhin Pfarrhof Heilbrunn).

III. Adressänderungen

neue Telefon- und Faxnummern, e-mail-Adressen:
Pfarramt Birkfeld, neue Fax-Nr.: 03174/21357; e-mail:

birkfeld@graz-seckau.at
Pfarramt St. Anna am Aigen (neue Straßen-

benennung): Kirchplatz 1, 8354 St. Anna am Aigen;
Glawogger Johann, Pfarrer von Haus, Tel.-Nr. 0676/

9313872;
Grießebner Wolfgang, Diakon in St. Nikolai in der

Sölk, Tel.-Nr. 0676/6193828.

IV. Verstorben

Rudolf Johann, Bischöflich Geistlicher Rat, am 28.
Februar 2002 in Vorau, am 5. März 2002 in Eichberg
beigesetzt.
Geboren am 13. April 1912 in Eichberg, Priester-
weihe am 7. Juli 1946, Kaplan in Passail,
Enzenbach, Breitenau, St. Andrä im Sausale,
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Murau, Provisor, Pfarrverweser und 1957–1965
Pfarrer von Frauenberg-Rehkogel, Pfarrverweser
und 1966–1991 Pfarrer von Koglhof, seit 1. Sep-
tember 1991 emeritiert; wohnhaft in der Pfarre
Grafendorf.

Gombotz Siegfried, am 6. März 2002 in Rohrbach an
der Lafnitz, am 10. März 2002 in Eichberg beige-
setzt.
Geboren am 16. März 1942 in Kapfenberg-Hl. Fa-
milie, Priesterweihe am 29. Juni 1969, Kaplan in
Bad Aussee, Präfekt am Bischöflichen Seminar,
Aushilfskaplan in Graz-Andritz, Kaplan in Gleis-
dorf, Aushilfsseelsorger in Bruck a. d. M., Militär-
seelsorger in Zypern, Kaplan in Graz-St. Josef, seit
1983 Pfarrer von Rohrbach an der Lafnitz, seit 1991
auch Pfarrer von Eichberg, seit 2000 Militär-
superior.

Unger Franz, Päpstlicher Ehrenprälat, am 14. April
2002 in Graz, am 19. April 2002 in Graz-Zentral-
friedhof beigesetzt.
Geboren am 29. Juni 1912 in Fernitz, Priesterwei-
he am 19. Juli 1936, Kaplan in Stanz im Mürztale
und Fohnsdorf, Kriegspfarrer, Kaplan in Voitsberg
und Graz-Karlau, Militärseelsorger, 1963–1977
Militärdekan, seit 1. Jänner 1978 emeritiert; wohn-
haft in der Pfarre Graz-Graben.

R. i. p.

B. LAIEN IM PASTORALEN DIENST

1. Anstellung

mit 1. Februar 2002:
Feischl Gudrun als Pastorale Mitarbeiterin an der Pfarre

Kapfenberg-Hl. Familie.

2. Neue e-mail-Adresse
Bäckenberger Thomas, Pastoraler Regionalreferent für

Judenburg und Murau,
e-mail: thomas.baeckenberger@graz-seckau.at

14.
Zählsonntage: Änderung

Für die Erstellung der Kirchlichen Statistik werden an
zwei Sonntagen des Jahres die Gottesdienstteilnehmer
gezählt: Der erste Termin bleibt aufrecht: zweiter
Fastensonntag. Der zweite Termin (bisher dritter Sonn-
tag im September) wird gemäß einem Beschluss der
Österreichischen Bischofskonferenz grundsätzlich auf
den Christkönigssonntag verlegt.
Die beiden Zählsonntage des laufenden Jahres – 24.
Februar und 24. November – sind bereits im Direkto-
rium 2002 vermerkt.

15.
Pfarrsekretäre/innen:

Kurs und Prüfung

Kurs „Pfarrverwaltung“
Die Schulung findet gemeinsam mit den Priestern und
Pastoralassistenten/innen  von 17.–20. Juni 2002 im
Bildungshaus Graz-Mariatrost statt.
Für neu angestellte Pfarrsekretärinnen und
Pfarrsekretäre ist die Teilnahme verpflichtend.
Anmeldungen sind bis 21. Mai 2002 an die Ordinariats-
kanzlei zu richten. Bezüglich Nächtigung wird gebeten,
sich mit dem Bildungshaus in Verbindung zu setzen.

Prüfung: Diese findet in der darauf folgenden Wo-
che, am Mittwoch, dem 26. Juni 2002, mit Beginn um
8.00 Uhr statt. Auf die Prüfungsordnung (KVBl 1994,
27) wird hingewiesen. Die positive Ablegung ist Vor-
aussetzung für ein unbefristetes Dienstverhältnis.

Anmeldung: Anmeldungen zu Kurs und/oder Prüfung
sind bis 21. Mai 2002 an die Ordinariatskanzlei zu rich-
ten. Bezüglich Nächtigung wird gebeten, sich direkt
mit dem Bildungshaus in Verbindung zu setzen.

12 Herausgeber: Alleininhaber, Verleger: Bischöfliches Ordinariat Graz-Seckau. – Redaktion: Dr. Josef Heuberger, beide: 8011 Graz, Postfach 872. –
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Bischöfliches Ordinariat Graz-Seckau
Graz, am 1. März 2002

Mag. Helmut Burkard Dr. Josef Heuberger
Generalvikar Kanzler
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16. Peterspfennig
17. Bischofswort: Christus und Buddha
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20. Statutenkommission: Mitglieder

16.

Peterspfennig

STAATSSEKRETARIAT
Aus dem Vatikan, am 13. Dezember 2001
Prot. N.: 503.668

Exzellenz! Hochwürdigster Herr Bischof!
Aus einer Mitteilung der Apostolischen Nuntiatur in
Wien geht hervor, daß Sie den Betrag von 327.200,00
Schilling als Peterspfennig sowie den Betrag von
1,636.00,00 Schilling aus Eigenmitteln der Diözese
Graz-Seckau gemäß can. 1271 CIC dem Heiligen Stuhl
für das Jahr 2001 überwiesen haben.
Mit diesem Betrag wollen die Seelsorger und Gläubi-
gen Ihrer Diözese den universalen Hirtendienst des
Heiligen Vaters unterstützen. Dafür darf ich Ihnen,
Hochwürdigster Herr Bischof, in hohem Auftrag herz-
lich danken und gleichzeitig die Bitte äußern, diese
Worte der Wertschätzung an alle Spender weiterzuleiten.
Durch ihre Hochherzigkeit bringen die Ihnen Anver-
trauten nicht nur zum Ausdruck, daß sie in unverbrüch-
licher Treue zum Nachfolger Petri stehen, sondern sie
setzen auch ein Zeichen dafür, daß sie sich in das Netz
der katholischen Kirche eingeflochten wissen und an
der Globalisierung der Solidarität mitknüpfen wollen.
In der Gewißheit, daß Ihre Bistumfamilie auch in Zu-
kunft dieser lobenswerten Ausrichtung folgt, wünscht
Seine Heiligkeit Ihnen, Exzellenz, für Ihr pastorales
Wirken von Herzen Gottes Kraft und Mut. Gern er-
teilt er Ihnen, den Seelsorgern sowie allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern Ihrer Diözese den Apostoli-
schen Segen.
Mit dem Ausdruck meiner vorzüglichen Wertschätzung
verbleibe ich

Ihr im Herrn ergebener
+ Angelo Kardinal Sodano

Staatssekretär Seiner Heiligkeit

Seiner Exzellenz
Hochwürdigstem Herrn
Dr. Egon Kapellari
Bischof von Graz-Seckau

17.
Bischofswort:

Christus und Buddha

„Wir sind herausgefordert, jenen Mitmenschen,
die nach der Lehre Buddhas leben,

Jesus Christus zu zeigen“
Hirtenbrief von Diözesanbischof

Dr. Egon Kapellari, Graz-Seckau, zum Besuch des
Dalai Lama und zum „Kalachakra

für den Weltfrieden“

Liebe katholische Christen in der Steiermark!
Die Stadt Graz wird im kommenden Oktober Gast-
geberin für den 14. Dalai Lama und für eine große
Zahl von Buddhisten aus aller Welt sein. Als geistli-
ches Oberhaupt des tibetischen Buddhismus wird der
Dalai Lama ein mehrtägiges Kalachakra-Ritual für den
Weltfrieden halten, das zugleich eine Initiation, eine
Einweihung in den tibetischen Buddhismus ist.

Das weltweit hohe Ansehen des Dalai Lama wegen
seines gewaltlosen Einsatzes für die Tradition und
politische Unabhängigkeit Tibets, wofür er 1981 mit
dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, das In-
teresse für die Spiritualität des Buddhismus und auch
die intensiven konkreten Vorbereitungsmaßnahmen für
das Kalachakra-Ritual in Graz haben schon jetzt ein
bedeutendes Medienecho hervorgerufen. In der kirch-
lichen und nichtkirchlichen Öffentlichkeit führt dies
zu Fragen über den in Österreich wenig bekannten
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Buddhismus und dessen besondere tibetische Traditi-
on. In dieser Situation möchte ich als Bischof der Di-
özese Graz-Seckau ein klärendes Wort sagen.
Die Veranstalter des Buddhistentreffens haben katho-
lische Institutionen um Gastfreundschaft gebeten, die
wir entsprechend unseren Möglichkeiten gerne geben
werden. Wenn wir Angehörigen anderer Religionen
begegnen, dann sollen wir vertieft wissen, wer wir
selbst sind, was wir als Christen glauben, wem wir
glauben. Wir sind herausgefordert, jenen Mitmenschen,
die nach der Lehre Buddhas leben, Jesus Christus zu
zeigen: einladend auf ihn hinzeigen durch das gute
Beispiel unseres Lebens und auch durch ein kompe-
tentes Sprechen von ihm, dem Gottes- und Menschen-
sohn.
Das II. Vatikanische Konzil hat der Beziehung der rö-
misch-katholischen Kirche zu den nichtchristlichen
Religionen neue, zukunftsweisende Perspektiven und
einen klaren Rahmen gegeben. Die Konzilserklärung
„Nostra Aetate“ über das Verhältnis der Kirche zu den
nichtchristlichen Religionen rief zum Respekt und
Ernst gegenüber anderen Religionen auf. Wörtlich sagt
das Konzil: „Die katholische Kirche lehnt nichts von
alldem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig
ist. Mit aufrichtigem Ernst betrachtet sie jene
Handlungs- und Lebensweisen, jene Vorschriften und
Lehren, die zwar in manchem von dem abweichen,
was sie selber für wahr hält und lehrt, die aber nicht
selten einen Strahl jener Wahrheit erkennen lassen, die
alle Menschen erleuchtet“. Gleichzeitig betonten die
Konzilsväter die Herausforderung, dass eine anderen
Religionen dialogisch begegnende Kirche unbeirrt
Christus verkündigen muss, der der Weg, die Wahr-
heit und das Leben ist. In Christus finden die Men-
schen die Fülle des religiösen Lebens, in ihm hat Gott
alles mit sich versöhnt.

Diese Aufforderung des Konzils, Offenheit für andere
mit der eigenen Glaubensidentität zu verbinden, hat
viele gute Früchte gezeitigt. Im Glauben an den einen
Gott, zu dem Juden, Christen und Muslime beten, sind
die jüdisch-christliche Begegnung und auch der Dia-
log von Christen mit Muslimen verankert – trotz aller
historischen und gegenwärtigen politischen Konflikte.
Ganz andere Voraussetzungen hat der interreligiöse
Dialog mit dem Buddhismus, dessen Präsenz und Wirk-
samkeit in der westlichen Kultur noch nicht lange dau-
ert. Der Buddhismus unterscheidet sich in seinen viel-
fältigen Traditionen wesentlich von den drei mono-
theistischen Religionen Judentum, Christentum und
Islam. Er kennt keinen personalen Schöpfergott und
wertet dementsprechend auch den Menschen als Per-
son, seine Freiheit und seinen Transzendenzbezug so-
wie den Sinn und das Ziel der Geschichte auf eine

Weise, die nicht dem christlichen Glauben entspricht.
Ziel der buddhistischen Lehren, Unterweisungen und
Rituale ist ein Zustand, in welchem die Person – bzw.
das Ichbewusstsein - erlischt und so dem Kreislauf der
Wiedergeburten für immer entzogen ist.

In diesem Zusammenhang wurde mir die Frage ge-
stellt, ob Katholiken eine Einladung zur Teilnahme am
Kalachakra-Ritual annehmen sollten. Ich muss eine
klar verneinende Antwort geben, die nicht auf einer
von Vorurteilen belasteten Einschätzung buddhistischer
Rituale, sondern auf dem spezifisch katholischen Ver-
ständnis von Symbolen, Sakramenten und Ritus be-
ruht. Der Sinn von Symbolhandlungen und der Mit-
vollzug der Sakramente der Kirche beruhen auf einem
gemeinsamen Glauben und bestärken ihn. Wir müs-
sen daher darauf achten, dass unsere heiligen Zeichen
nicht beliebig gedeutet oder gar umgedeutet werden
und dass die Teilnahme an kirchlichen Riten mehr als
eine nur vage Religiosität ausdrückt. Es wäre daher
ein Widerspruch zu unserer eigenen Glaubenstradition,
aber auch eine bloß oberflächliche Wahrnehmung bud-
dhistischer Religiosität, würde ein katholischer Christ
ein tibetisches Einweihungsritual mitvollziehen, auch
wenn viele Buddhisten die eigenen Rituale als letzt-
lich nicht wesentlich erachten und daher aus ihrer Sicht
eine Zugehörigkeit zu anderen Religionen möglich ist.
Es erfordert große Sensibilität, wenn wir unseren christ-
lichen Glauben und unsere darauf beruhenden Erfah-
rungen und Lebenshaltungen vom Buddhismus abgren-
zen. Auch religiöse Menschen befürchten ja, dass die
Bemühung, Glaubensunterschiede zu beachten, zur
Intoleranz führen könnte. Andere wiederum erwarten
eine entschiedene Gegnerschaft zum buddhistischen
Glauben.

In Hinblick auf den bevorstehenden Besuch des 14.
Dalai Lama in Graz erhoffe ich von den Katholiken
der Diözese Graz-Seckau, die buddhistischen Gästen
auch persönlich begegnen werden, eine aus dem eige-
nen christlichen Glauben kommende Grundhaltung der
Gastfreundschaft und einer differenzierenden Auf-
merksamkeit.

Die im Buddhismus besonders betonten und aus Me-
ditation gewonnenen Werte des inneren Friedens, des
Mitleids, der Gelassenheit und der Freude verdienen
unseren Respekt. Diese Werte haben ihren unverzicht-
baren Platz auch im christlichen Leben. Für uns ist
aber Jesus Christus nicht gegen Buddha oder Moham-
med austauschbar. Er ist für uns Christen die größte,
unüberbietbare Selbstmitteilung Gottes, er ist selbst
Gott von Gott, der unausschöpfbare Quellgrund unse-
res Friedens.
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Die Diözese Graz-Seckau bereitet für ihre Homepage
(www.graz-seckau.at) Informationen zum Buddhismus
und die Möglichkeit für Anfragen vor, die Sie auch
direkt an mich richten können (E-Mail: bischof@graz-
seckau.at). Ich hoffe, dass wir gemeinsam einen Bei-
trag zur Würde von Glauben, Kirche und Religion in
einer Zeit neu erwachter religiöser Suche leisten können.

Pfingsten 2002
+ Dr. Egon Kapellari

Diözesanbischof

18.
Dienst- und Besoldungsordnung
für Kindergartenpädagoginnen in

Pfarrkindergärten

Die Kindergartenpädagogin in einem Pfarrkindergarten
ist eine kirchliche Mitarbeiterin. Sie ist verpflichtet,
ihren Dienst nach bestem Wissen und Gewissen zu
erfüllen. Von ihr wird erwartet, dass sie nach dem Geist
des Evangeliums lebt und die Prinzipien der katholi-
schen Kirche anerkennt und vertritt, das bedeutet eine
von kirchlichen Grundsätzen geprägte Lebensgestal-
tung, die dem Vorbildcharakter einer Kindergarten-
pädagogin in kirchlichen Kindergärten entspricht.
Das Kindergartenreferat der Diözese ist für die Fach-
aufsicht über das in kirchlichen Kindergärten tätige
Personal und für die Beratung sowohl in pädagogi-
schen als auch in dienstrechtlichen und organisato-
rischen Fragen zuständig. Mit den Vertretern des
Kindergartenreferates ist guter Kontakt zu pflegen.

1. Anstellungserfordernisse
a) allgemeine:

– gesundheitliche Eignung
– strafrechtliche Unbescholtenheit

Vor der Anstellung ist daher ein ärztliches
Attest und ein Auszug aus dem Strafregister
(nicht älter als 1 Jahr) vorzulegen.

b) besondere:
– Reife- und Diplomzeugnis bzw.
– Befähigungszeugnis für Kindergartenpädago-

ginnen
c) berufsethische:

– Bejahung der Zielsetzung kirchlicher Kinder-
gartenarbeit und Umsetzung in die Praxis
Das Ziel kirchlicher Kindergartenarbeit ist es,
den Kindern über die Vermittlung von Fertig-

keiten und Fähigkeiten hinaus zu lebens-
tragenden und sinngebenden Werthaltungen zu
verhelfen, die ihren Ursprung im Geist des
Evangeliums haben.

– Die Bereitschaft, die Kinder in das Leben der
Pfarre hineinzubegleiten

– Bereitschaft zur Zusammenarbeit:
Jede Erziehungsarbeit, die ihr Ziel erreichen
will, setzt eine gute Zusammenarbeit
– im Erzieherteam,
– mit den Eltern (Elternarbeit) sowie
– mit dem Erhalter des Kindergartens voraus.

2. Aufgaben
a) gruppenführende Kindergartenpädagogin

Führung einer Kindergruppe nach den gesetzlichen
Bestimmungen und fundierten Erkenntnissen der
Kleinkindpädagogik und Religionspädagogik.

Weitere Aufgaben sind insbesondere:
– schriftliche Planung und Nachbereitung ihrer

pädagogischen Arbeit
– Führung der vorgeschriebenen Aufzeichnungen

wie Dienstpläne, Anwesenheitslisten, Karteien usw.
– Einführen und Einsetzen der Kinderbetreuerin

bzw. Hospitantinnen und Praktikantinnen in die
Gruppenarbeit

– Elternarbeit (in Absprache mit der Leiterin)
– Zusammenarbeit mit der Leiterin in allen den

Kindergarten betreffenden Fragen wie z. B.
Festlegen des indirekten Kinderdienstes, recht-
zeitiges Melden von besonderen Vorhaben wie
Exkursionen, Projekte, Probleme mit Kindern
oder Eltern usw.

– Mitarbeit im Kindergartenteam:
Entwicklung einer Konzeption unter besonde-
rer Berücksichtigung des kirchlichen Auftrages
Teilnahme an den regelmäßigen Dienstbe-
sprechungen, Jahresplanung, Festgestaltungen
(Planung und Durchführung)

– Gestaltung des Gruppenraumes, Instandhaltung
des Spiel- und Beschäftigungsmaterials

– Diverse Vor- und Nachbereitungsarbeiten außer-
halb des direkten Kinderdienstes

– Bereitschaft zur Teilnahme und Mitarbeit am
pfarrlichen Leben, soweit dies den Kindergar-
ten betrifft (z. B. Feste und Feiern, die der Kin-
dergarten mit der Pfarre feiert)

b) Kindergartenleiterin
Neben der Führung einer Kindergruppe obliegt der
Kindergartenleiterin die pädagogische und admi-
nistrative Leitung des Kindergartens, insbesondere

– Zusammenarbeit mit dem Kindergartenerhalter,
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dem Kindergartenausschuss und dem Kinder-
gartenreferat der Diözese in allen wichtigen, den
Kindergarten betreffenden Fragen und Problemen
(z. B. Festlegen der Kindergartenordnung, perso-
nelle, methodische, organisatorische Fragen, Mit-
arbeit bei pädagogischen Versuchen, Öffentlich-
keitsarbeit etc.)

– Kontakte zu Kindergartenausschuss, Pfarrge-
meinderat, zur Redaktion des Pfarrblattes u. dgl.
(Information über die Bildungs- und Erziehungs-
arbeit des Kindergartens ...)

– ordnungsgemäße und übersichtliche Kanzlei-
führung (z. B. Anlegen von Ordnern bzw. Mappen
für Korrespondenz, Personalakten, Statistiken,
Arbeitsbehelfe)

– Führung der notwendigen Aufzeichnungen (Berich-
te, Erhebungsbögen, Änderungsmeldungen, Stati-
stiken etc. für das Kindergartenreferat oder die
Landesregierung) und deren termingerechte Rück-
sendung

– Vorsitz im Kindergartenteam:
– Regelmäßige Dienstbesprechungen mit den

gruppenführenden Kindergartenpädagoginnen,
Kinderbetreuerinnen sowie fallweise mit dem
Reinigungspersonal (wichtige Vereinbarungen
protokollarisch festhalten)

– Entwicklung einer Konzeption unter besonde-
rer Berücksichtigung des kirchlichen Auftrages

– Jahresplanung
– Festgestaltung (Planung, Durchführung)

– Koordination der Elternarbeit
– Einteilung der Dienststunden, Erstellen der Dienst-

pläne gemeinsam mit dem Kindergartenteam
– Aufnahmegespräche und Durchführung der Auf-

nahmeformalitäten bei Neuaufnahmen und Gruppen-
einteilung in Absprache mit den gruppenführenden
Kindergartenpädagoginnen

– Einsichtnahme in die schriftliche Planungsarbeit der
gruppenführenden Kindergartenpädagoginnen

– Sorge tragen für die Einteilung und Durchführung
der Reinigungsarbeiten

– Veranlassen von Reparaturen im Einvernehmen mit
dem Kindergartenerhalter

– Sorge um kostengünstige Einkäufe von Materiali-
en, Putzmittel usw.

3. Dienstvorgesetzter
Der Dienstgeber wird durch den Pfarrer oder eine vom
Wirtschaftsrat namhaft gemachte Person vertreten.
Unmittelbar Vorgesetzter für die Leiterin ist der Pfar-
rer oder eine vom Wirtschaftsrat namhaft gemachte
Person. Für die gruppenführende Kindergarten-
pädagogin ist die unmittelbar Vorgesetzte die Leiterin
des Kindergartens.

4. Daten- und Dienstgeheimnis
Die Kindergartenpädagoginnen sind an das Dienstge-
heimnis und an die einschlägigen staatlichen Vor-
schriften (z. B. Datenschutzgesetz) gebunden. Somit
ist jede Kindergartenpädagogin verpflichtet, über alle
dienstlichen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu
wahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen, die berech-
tigterweise im Dienstverkehr von ihr verlangt werden,
oder für Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.
Bei Dienstantritt hat sich jede Kindergartenpädagogin
schriftlich auf die Einhaltung des Datenschutz-
geheimnisses vor dem Vorgesetzten zu verpflichten.
Die Verpflichtung zur Wahrung des Dienstgeheimnis-
ses besteht auch nach Beendigung des Dienst-
verhältnisses. Von dieser kann nur der Dienstgeber
entbinden.
Eine schwerwiegende Verletzung der Verschwiegen-
heitspflicht stellt einen Entlassungsgrund gem. § 25
AngG. dar.

5. Dienstzeit
Bei Vollbeschäftigung beträgt die wöchentliche Dienst-
zeit derzeit 40 Stunden.

In diesem Fall entfallen:
a) auf den direkten Kinderdienst:

30 Stunden
das ist die Zeit für die Erziehungs- und Bildungs-
arbeit in der Gruppe

b) auf den indirekten Kinderdienst:
1. Vorbereitung im Kindergarten (praktisch,

schriftlich), Dienstbesprechung mit Kinder-
gartenpädagoginnen und  Kinderbetreuerinnen

4 Stunden

2. weitere schriftliche Vor- und Nachbereitung,
Elternarbeit (z. B. Sprechstunden, Elternaben-
de etc.), Vorbereitung und Durchführung von
Festen, Ausstellungen, Exkursionen usw.,
Materialbesorgungen, Einkäufe, Herstellen von
Materialien

6 Stunden

Mindestens 34 Stunden wöchentlich sind von jeder
Kindergartenpädagogin im Kindergarten zu leisten
(Punkt a) und Punkt b) 1.).
Die 4 Stunden des darin enthaltenen indirekten Kinder-
dienstes (Punkt b) 2.) können zwar individuell, sollen
aber möglichst gleichbleibend eingeteilt werden z. B.
1 x wöchentlich 4 Stunden, 4 x 1 Stunde oder 2 x 2
Stunden.
Bei Teilzeitkräften wird die Verteilung einvernehm-
lich eingeteilt.

KVBl  2002   III   18.
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6. Ferien in Jahresbetrieben
a) Als Ferien im Sinne dieser Regelung sind die im

jeweils geltenden Steiermärkischen Kinderbe-
treuungsgesetz vorgesehenen Ferien zu verstehen
ausgenommen Semesterferien.

b) Während der ersten und letzten Woche der Haupt-
ferien hat die Kindergartenpädagogin Abschluss-
bzw. Vorbereitungsarbeiten durchzuführen.

c) Sofern örtliche Bedürfnisse bestehen, kann der
Kindergartenerhalter die Betriebszeiten des Kinder-
gartens bis zu 2 Wochen in die Hauptferien verlän-
gern. Im Falle der Verlängerung der Betriebszeiten
entfallen die Abschlussarbeiten gemäß lit. b) in der
ersten Woche der Hauptferien.

7. Urlaub
Für den Urlaub gilt das Urlaubsgesetz in der jeweils
geltenden Fassung.
Arbeitsjahr und Urlaubsjahr sind ident.

Darüber hinaus gilt folgende Regelung:
Ist der gesetzliche Urlaubsanspruch vollständig ver-
braucht, wird die Dienstnehmerin für den Rest der
Ferien dienstfrei gestellt unter Berücksichtigung von
6. b) und c).
Der Erholungsurlaub ist während der Ferien zu kon-
sumieren.

8. Sonstige freie Tage
Bis zu einem Ausmaß von 5 Tagen kann jährlich frei-
gegeben werden:

Eigene Eheschließung: 3 Tage

Tod des Ehegatten: 3 Tage

Tod der Eltern oder eigener Kinder: 2 Tage

Tod der Geschwister, Schwiegereltern,
Großeltern: 1 Tag

Wohnungswechsel: 1 Tag

Wohnungswechsel mit eigenem
Haushalt: 2 Tage

9. Fortbildung
a) Die Kindergartenpädagogin ist verpflichtet, an den

spirituellen, fachspezifischen und religionspäd-
agogischen Fortbildungsveranstaltungen des Bi-
schöflichen Amtes für Schule und Bildung –
Kindergartenreferat – teilzunehmen (insbesondere
Jahrestagungen in den Semesterferien).

b) Darüber hinaus ist die Kindergartenpädagogin
nachweislich verpflichtet, in der kindergartenfreien
Zeit berufliche Fortbildungen im Ausmaß von wei-
teren 5 Tagen zu besuchen.

10. Nebenbeschäftigung
Nebenbeschäftigungen bedürfen der schriftlichen Zu-
stimmung des Dienstgebers. Die Ausübung einer Ne-
benbeschäftigung, die mit dem Stand eines kirchlichen
Dienstnehmers unvereinbar ist oder diesen an der klag-
losen Erfüllung seiner Dienstverpflichtung hindert, ist
nicht zulässig.

11. Dienstverhinderung
Eine Dienstverhinderung (Krankheit, Unfall, Sonsti-
ges) ist dem Dienstgeber unverzüglich zu melden.
Bei länger als 3 Tage dauernder Dienstverhinderung
wegen Krankheit oder Unfall ist eine Bestätigung der
zuständigen Krankenkasse oder eines Arztes über die
voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit vorzu-
legen. Es bleibt dem Dienstgeber jedoch vorbehalten,
auch bei kürzeren Dienstverhinderungen Bestätigun-
gen einzufordern.

12. Beendigung des Dienstverhältnisses
Das Dienstverhältnis der Dienstnehmerin endet:
a) durch Zeitablauf;
b) einvernehmliche Lösung;
c) durch Kündigung, wobei vereinbart wird, dass die

Frist für eine Kündigung durch den Dienstgeber
mit Letztem eines Kalendermonats enden kann;

d) durch vorzeitige Auflösung (Entlassung oder Austritt);
e) durch Tod der Mitarbeiterin;
f) bei Pensionierung.

13. Anrechnung von Vordienstzeiten
a) Die Vordienstzeiten der Dienstnehmerin als vor-

schriftsmäßig befähigte Kindergartenpädagogin in
einem Kindergarten (selbständige Führung einer
Kindergartengruppe) werden für die Gehalts-
berechnung, nicht aber für die Abfertigung zur
Gänze angerechnet.

b) Für den erhöhten Urlaubsanspruch gelten die An-
rechnungsvorschriften des Urlaubsgesetzes.

14. Einstufung und Vorrückung
Das Monatsentgelt der Kindergartenpädagogin richtet
sich nach dem jeweils geltenden Gehaltsschema für
kirchliche Kindergartenpädagoginnen.
Vorrückungen lt. Schema erfolgen jeweils mit 1. Jänner
oder 1. Juli.
Die Zweijahresfrist gilt auch dann als vollendet, wenn
sie in den folgenden drei Monaten, das ist bis zum 31.
März bzw. 30. September erreicht wird.
Das Gehalt ist jeweils mit Monatsende im Nachhinein
fällig und auszuzahlen.
Der Dienstnehmerin gebührt zweimal jährlich eine
Sonderzahlung in der Höhe des Monatsbezuges, der
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ihr für den Monat der Auszahlung zusteht. Diese Son-
derzahlungen gelangen mit dem Mai- und November-
gehalt zur Auszahlung.
Steht die Dienstnehmerin während des Zeitraumes, für
den die Sonderzahlung gebührt, nicht ununterbrochen
im Genuss des vollen Monatsbezuges, tritt sie wäh-
rend dieses Zeitraumes in das Dienstverhältnis ein oder
aus diesem aus, so gebührt ihr als Sonderzahlung nur
der entsprechende Teil.

15. Zulagen für Kindergartenleiterinnen
Die Kindergartenleiterin erhält für die Leitung eines
Kindergartens eine Zulage lt. Gehaltsschema.

16. Rechtsquellen
Für Dienstnehmerinnen gelten die Dienst- und Besol-
dungsordnung für Kindergartenpädagoginnen in
Pfarrkindergärten in der jeweils geltenden Fassung ab
Kenntnisnahme, Angestelltengesetz, Datenschutzge-
setz, Urlaubsgesetz, Steiermärkisches Kinderbe-
treuungsgesetz und sonstige einschlägige kirchliche
und staatliche Rechtsvorschriften.

17. Mündliche Nebenabreden
Ergänzende Nebenabreden bedürfen der Schriftform
und der Genehmigung durch das Bischöfliche Ordi-
nariat.

18. Kirchenbehördliche Genehmigung
Die Anstellung bedarf der kirchenbehördlichen Ge-
nehmigung. Der Dienstvertrag wird 3-fach ausge-
fertigt, je ein Exemplar erhält die Dienstnehmerin und
das Bischöfliche Ordinariat/Kindergartenreferat, ein
Exemplar bleibt im Kindergartenakt der Pfarre.

Graz, 10.5.2002

Mag. Helmut Burkard m. p.
Generalvikar

Dr. Josef Heuberger m. p.
Kanzler

19.
Dienst- und Besoldungsordnung

für Kinderbetreuerinnen in
Pfarrkindergärten

Die Kinderbetreuerin in einem Pfarrkindergarten ist
eine kirchliche Mitarbeiterin. Sie ist verpflichtet, ih-

ren Dienst nach bestem Wissen und Gewissen zu lei-
sten und in ihrer gesamten christlichen Lebensführung
ein Beispiel zu geben. Sie wird ihren Dienst nach den
Weisungen der jeweiligen Leiterin des Kindergartens
und der Kindergartenpädagogin jener Gruppe, in der
sie mitarbeitet, erfüllen.
Ihre Tätigkeit ist in einer Weise auszuüben, die einem
nach christlichen Erziehungsgrundsätzen geführten
Kindergarten entspricht.

1. Anstellungserfordernisse

a) allgemeine:
– gesundheitliche Eignung

– strafrechtliche Unbescholtenheit
Vor der Anstellung sind daher ein ärztliches Attest
und ein Auszug aus dem Strafregister (nicht älter
als 1 Jahr) vorzulegen.

b) besondere:
abgeschlossene Ausbildung zur Kinderbetreuerin
nach dem Steiermärkischen Kinderbetreuungs-
gesetz

2. Aufgaben
Die Kinderbetreuerin hat unter Anleitung der gruppen-
führenden Kindergartenpädagogin Betreuungsauf-
gaben wahrzunehmen und hauswirtschaftliche Arbei-
ten zu verrichten.

3. Dienstvorgesetzter
Unmittelbar Vorgesetzte ist die Leiterin des Kinder-
gartens.

4. Daten- und Dienstgeheimnis
Die Kinderbetreuerinnen sind an das Dienstgeheim-
nis und an die einschlägigen staatlichen Vorschriften
(Datenschutz) gebunden. Somit ist jede Kinderbetreue-
rin verpflichtet, über alle dienstlichen Angelegenhei-
ten Verschwiegenheit zu wahren. Dies gilt nicht für
Mitteilungen, die berechtigterweise im Dienstverkehr
von ihr verlangt werden, oder für Tatsachen, die of-
fenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Ge-
heimhaltung bedürfen.

Bei Dienstantritt hat sich jede Kinderbetreuerin schrift-
lich auf die Einhaltung des Datenschutzgeheimnisses
vor dem Vorgesetzten zu verpflichten.

Die Verpflichtung zur Wahrung des Dienstgeheimnis-
ses besteht auch nach Beendigung des Dienstverhält-
nisses. Von dieser kann der Dienstgeber entbinden. Eine
schwerwiegende Verletzung der Verschwiegenheits-
pflicht stellt einen Entlassungsgrund gem. § 25 AngG.
dar.
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5. Dienstzeit
In Anlehnung an das Arbeitszeitgesetz beträgt die
wöchentliche Dienstzeit als Grundlage zur Berechnung
der Entlohnung 40 Stunden.

Die Einteilung der Dienstzeit (Beginn und Ende) wird
nach den Erfordernissen des Kindergartenbetriebes
festgelegt bzw. bei Notwendigkeit wieder abgeändert.
Der Dienstgeber wird vor der Festlegung bzw. Abän-
derung der Dienstzeit die Dienstnehmerin anhören.

6. Urlaub
Der Urlaubsanspruch richtet sich nach dem Urlaubs-
gesetz.
Der Erholungsurlaub ist in der kindergartenfreien Zeit
zu konsumieren.

7. Sonstige freie Tage
Bis zu einem Ausmaß von 5 Tagen kann jährlich frei-
gegeben werden:

Eigene Eheschließung: 3 Tage

Tod des Ehegatten: 3 Tage

Tod der Eltern oder eigener
Kinder: 2 Tage

Tod der Geschwister, Schwieger-
eltern, Großeltern: 1 Tag

Wohnungswechsel: 1 Tag

Wohnungswechsel mit eigenem
Haushalt: 2 Tage

8. Fortbildung
Für die Kinderbetreuerin als pädagogische Hilfskraft
ist Fortbildung unerlässlich. Die Dienstnehmerin ist
daher verpflichtet, an Fortbildungsveranstaltungen teil-
zunehmen. Dazu werden für je 2 aufeinanderfolgende
Jahre bis zu 4 Tage dienstfrei gegeben.

9. Nebenbeschäftigung
Nebenbeschäftigungen bedürfen der Zustimmung des
Dienstgebers. Die Ausübung einer Nebenbeschäfti-
gung, die mit dem Stand eines kirchlichen Dienst-
nehmers unvereinbar ist oder diesen an der klaglosen
Erfüllung seiner Dienstverpflichtung hindert, ist nicht
zulässig.

10. Dienstverhinderung
Eine Dienstverhinderung (Krankheit, Unfall, Sonsti-
ges) ist dem Dienstgeber unverzüglich zu melden.
Bei länger als 3 Tage dauernder Dienstverhinderung
wegen Krankheit oder Unfall ist eine Bestätigung der
zuständigen Krankenkasse oder eines Arztes über
Dauer der Arbeitsunfähigkeit vorzulegen. Es bleibt

dem Dienstgeber jedoch vorbehalten, auch bei kürze-
ren Dienstverhinderungen Bestätigungen einzufordern.

11. Beendigung des Dienstverhältnisses

Das Dienstverhältnis der Dienstnehmerin endet:
a) durch Zeitablauf
b) einvernehmliche Lösung
c) durch Kündigung, wobei vereinbart wird, dass die

Frist für eine Kündigung durch den Dienstgeber
mit Fünfzehntem oder Letztem eines Kalendermo-
nats enden kann,

d) durch vorzeitige Auflösung (Entlassung oder Aus-
tritt)

e) durch Tod der Mitarbeiterin
f) bei Pensionierung

12.Anrechnung von Vordienstzeiten
a) Für die Vorrückung werden der Dienstnehmerin

sämtliche Zeiten ab dem 18. Lebensjahr mit einem
Viertel angerechnet.

b) Für den Urlaubsanspruch erfolgt die Anrechnung
nach dem Urlaubsgesetz.

13. Besoldung und Vorrückung
Das Monatsentgelt der Kinderbetreuerin richtet sich
nach der jeweiligen Gehaltstabelle für kirchliche Kin-
derbetreuerinnen und ist im Nachhinein, spätestens bis
zum Letzten des laufenden Monats, auszuzahlen.
Weiters gebühren der Dienstnehmerin zwei jährliche
Sonderzahlungen jeweils in der Höhe eines Monats-
bezuges.

Die Sonderzahlungen werden mit dem Juni- und dem
Novembergehalt ausbezahlt.

Die Vorrückung in die jeweils nächste Gehaltsstufe
erfolgt alle 2 Jahre jeweils am 1. Jänner oder 1. Juli je
nach Dienstantritt. Die Zweijahresfrist gilt auch dann
als vollendet, wenn sie in den folgenden 3 Monaten
(das ist bis 31.3. bzw. 30.9.) erreicht wird.

14. Rechtsquellen
Für Dienstnehmerinnen gelten die Dienst- und Besol-
dungsordnung für Kinderbetreuerinnen in Pfarrkinder-
gärten in der jeweils geltenden Fassung ab Kenntnis-
nahme, Angestelltengesetz, Datenschutzgesetz, Urlaubs-
gesetz, Steiermärkisches Kinderbetreuungsgesetz und
sonstige einschlägige kirchliche und staatliche Rechts-
vorschriften.

15. Mündliche Nebenabreden
Ergänzende Nebenabreden bedürfen der Schriftform
und der Genehmigung durch das Bischöfliche Ordi-
nariat.

KVBl  2002   III   19.
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Bischöfliches Ordinariat Graz-Seckau
Graz, am 24. Mai 2002

Mag. Helmut Burkard Dr. Josef Heuberger
Generalvikar Kanzler

16. Kirchenbehördliche Genehmigung
Die Anstellung bedarf der kirchenbehördlichen Ge-
nehmigung.
Der Dienstvertrag wird 3-fach ausgefertigt, je ein Ex-
emplar erhält die Dienstnehmerin und das Bischöfli-
che Ordinariat, ein Exemplar bleibt im Kindergarten-
akt der Pfarre.

Graz, 10.5.2002

Mag. Helmut Burkard m. p.
Generalvikar

Dr. Josef Heuberger m. p.
Kanzler

20.
Statutenkommission: Mitglieder

Für die neue mit 1. März 2002 begonnene fünf-jährige
Funktionsperiode hat Diözesanbischof Dr. Egon
Kapellari gemäß KVBl 1997,23 wiederum zu Mitglie-
dern ernannt:
Heuberger Dr. Josef, Kanzler, Vorsitzender
Schuster Mag. Manfred, Msgr., Gerichtsvikar, Stell-

vertreter des Vorsitzenden
Thomann Dr. Herbert, Prälat, Diözesanvisitator
Pregartbauer Dr. Michael, Vizekanzler
Neuherz Dr. Ortwin, Rechtsabteilung
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IV Kirchliches 2002

VERORDNUNGSBLAVERORDNUNGSBLAVERORDNUNGSBLAVERORDNUNGSBLAVERORDNUNGSBLATTTTTTTTTT
für die Diözese Graz-Seckau

INHALT

21. Gesichtspunkte zur ökumenischen Koopera-
tion von römisch-katholischem und evange-
lischem Religionsunterricht in der Steiermark

22. Dechanten – Statut: Änderungen
23. Dechanten – Wahlordnung: Änderungen
24. Stadtkirche in Graz – Statut: Änderungen
25. Dekanatsgrenzen: Änderung für die Pfarre

Hohentauern
26. Altmatriken, Änderung der Gebührenpflicht
27. Klerusbesoldung: Änderung das Anhangs
28. Priesterweihen
29. Diakonatsweihen
30. Personalnachrichten
31. Priesterwohnung zu vermieten

21.

Gesichtspunkte zur ökumenischen
Kooperation von römisch-katholi-
schem und evangelischem Religi-

onsunterricht in der Steiermark

Der Religionsunterricht ist in der österreichischen
Schule konfessionell verfasst. Deshalb ist es eine legi-
time und wichtige Aufgabe, die konfessionelle Identi-
tät der SchülerInnen zu stärken, sie mit der Glaubens-
tradition ihrer Kirche vertraut zu machen und eine
Beheimatung in der jeweiligen Kirche zu ermöglichen.
Eine bleibende Aufgabe ist es aber auch, von anderen
Konfessionen zu wissen, ihren Weg in versöhnter
Verschiedenheit zu respektieren und miteinander von
Christus Zeugnis zu geben.
Eine ökumenisch offene Haltung hat in der Schule eine
lange Tradition. Viele Beispiele gelungener Zusam-
menarbeit zeugen von dieser Haltung. Als Vertreter
der Römisch-Katholischen und der Evangelischen
Kirche A.B. in der Steiermark stellen wir gemeinsam fest:
ReligionslehrerInnen bemühen sich über den anderen
in einer Weise zu sprechen, dass jederzeit ein Vertreter
der anderen Konfession anwesend sein könnte.
Bei Feiern und Unterrichtseinheiten (Schulstunden,
Projekten, Aktionen, …), die gemeinsam veranstaltet
werden, geschieht die Vorbereitung und Durchführung
partnerschaftlich und ohne Vereinnahmung des anderen.
An vielen Schulen ist es üblich, den Schulanfangs-
und den Schulschlussgottesdienst gemeinsam zu fei-
ern und zu Weihnachten und Ostern einen konfessio-
nellen Schülergottesdienst mit Feier des Altarsakra-
ments zu gestalten.
ReligionslehrerInnen entwickeln Wissen und Sensibi-
lität für die andere Konfession, wenn deren Schü-
lerInnen im eigenen Religionsunterricht beaufsichtigt
werden.
ReligionslehrerInnen achten die theologischen und
kirchenrechtlichen Unterschiede der beiden Konfes-
sionen. Es kann deshalb keine gemeinsame Feier der
Eucharistie/des Abendmahls geben.
Grundsätzlich sind die Sakramente in den jeweiligen
Gemeinden beheimatet.

Es gibt aber Schulen, in denen beispielsweise die Vor-
bereitung und Feier der Erstkommunion stark auf die
Klassengemeinschaft ausgerichtet ist. Dort ist auf die
Rolle der evangelischen SchülerInnen zu achten, da-
mit nicht unter dem Vorwand der Gemeinschaft jemand
aus der Klassengemeinschaft ausgeschlossen wird.
Eine Teilnahme an der Erstkommunion ist jedoch nicht
möglich.
Bei gemeinsamen Schülergottesdiensten verwenden
ReligionslehrerInnen grundsätzlich die Einheitsüber-
setzung der Bibel. Die Weltgebetswoche für die Ein-
heit der Christen ist für die Umsetzung der gemeinsa-
men ökumenischen Bemühungen besonders geeignet.

Approbiert am 29. Mai 2002
von Diözesanbischof Dr. Egon Kapellari
und Superintendent Mag. Hermann Miklas

22.

Statut für die Dechanten
Änderungen

Mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2003 hat Diözesan-
bischof Dr. Egon Kapellari zum „Statut für die
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Dechanten“  (KVBl 1996,30) folgende Änderungen
verfügt:
– Im Abschnitt „A. Amt und Stellung des Dechanten“

wird Nr. 6 wie folgt geändert:
6. Die Amtsdauer beträgt 5 Jahre. Wiederernen-

nung ist möglich.
– Der Abschnitt „C. Ernennung des Dechanten und

seines Stellvertreters“ wird umbenannt in:
C. Bestellung des Dechanten und seines Stellver-

treters.
– Nr. 35 lautet:

35.Der Dechant wird vom Bischof auf Grund ei-
ner Wahl ernannt.
Der in den Priesterrat gewählte Vertreter der
Pfarrer übt von Amts wegen das Amt eines Stell-
vertreters des Dechanten aus.
Dekanate, die einen eigenen Stellvertreter des
Dechanten wählen wollen, der nicht zugleich
Vertreter der Pfarrer im Priesterrat ist, geben dies
vor der Dechantenwahl dem Generalvikar be-
kannt; in diesem Fall wird auch der Stellvertre-
ter des Dechanten vom Bischof auf Grund ei-
ner Wahl ernannt.

– In „D. Funktionsdauer“ beginnt Nr. 39  mit folgen-
der Erweiterung:
39.Das Amt des Dechanten – und seines Stellver-

treters, wenn sein Amt nicht vom Vertreter der
Pfarrer im Priesterrat ausgeübt wird – erlischt …

(Graz, 5. September 2002; Ord.-Zl.: 4 De 8-02)

23.

Wahlordnung für die Dechanten
Änderungen

Mit Wirksamkeit vom 1. September 2002 hat Diözesan-
bischof Dr. Egon Kapellari zur „Wahlordnung für den
Dechant und seinen Stellvertreter“ (KVBl 1996,31)
folgende Änderungen verfügt:

– Der Titel der Wahlordnung wird geändert auf
„Wahlordnung für die Dechanten“.

– Nr. 1 lautet:
Der Dechant wird vom Bischof auf Grund einer
Wahl ernannt. Die Wahl der Dechanten der Deka-
nate außerhalb der Stadtkirche in Graz erfolgt ge-
mäß den folgenden Punkten. Die Wahl der
Dechanten der Grazer Dekanate erfolgt nach dem
Statut der „Stadtkirche in Graz“ (KVBl 2000,37
i. d. g. F.).

Wird statt des Vertreters der Pfarrer im Priesterrat
ein Stellvertreter des Dechanten eigens gewählt, gilt
diese Wahlordnung für ihn analog.

– In Nr. 7. Wahlablauf wird lit. d geändert in:
d) Nach erfolgter Wahl des Dechanten wird gege-

benenfalls in gleicher Form der Stellvertreter
des Dechanten gewählt.

– In Nr. 8. Erforderliche Mehrheit lautet der erste Satz:

Für die Wahl des Dechanten und gegebenenfalls
des Stellvertreters ist die Zweidrittelmehrheit er-
forderlich.

(Graz, 5. September 2002; Ord.-Zl.: 4 De 7-02)

24.

Stadtkirche in Graz – Statut
Änderungen

Mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2003 hat Diözesan-
bischof Dr. Egon Kapellari zum Statut der „Stadtkirche
in Graz“ (KVBl 2000,37) und für die im Folgenden
genannten Wahlen mit Wirksamkeit vom 1. Septem-
ber 2002 folgende Änderungen verfügt:
– In II. Zusammensetzung, § 3 Struktur lautet Nr. 5:

5. Konstituierende Sitzung des Pastoralrates und
Wahlvorgänge
a) Die Sitzungen des Pastoralrates werden vom

Dechanten einberufen.
Die Einladung zur Sitzung mit der Wahl des
Dechanten erfolgt durch den Ordinarius. Die
Wahl des Dechanten, des geschäftsführenden
Vorsitzenden und der weiteren Mitglieder des
Vorstandes leitet der Ordinarius oder sein Ver-
treter. Der gewählte Vertreter der Pfarrer im
Priesterrat übt das Amt des Stellvertreters des
Dechanten aus; wird aber ein Stellvertreter des
Dechanten eigens gewählt – dies ist vor der
Dechantenwahl dem Generalvikar bekannt zu
geben –, erfolgt seine Wahl ebenfalls in der vom
Ordinarius einberufenen Sitzung und unter sei-
ner Leitung.

b) Der Pastoralrat wählt mit Zweidrittelmehrheit je
einen Pfarrer zum Dechanten und gegebenen-
falls zum Stellvertreter des Dechanten; nach
zwei Wahlgängen wählt er mit einfacher Mehr-
heit und schlägt die Gewählten dem Bischof zur
Ernennung vor. Für den Dechanten und seinen
Stellvertreter ist das Statut für die Dechanten
analog anzuwenden.
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c) Die Mitglieder des Pastoralrates des jeweiligen
Dekanates wählen den Vorstand des Pastoral-
rates. Das passive Wahlrecht für das Amt des
Dechanten und gegebenenfalls des Stellvertre-
ters des Dechanten haben gemäß der Wahlord-
nung für die Dechanten die Pfarrer des jeweili-
gen Dekanates, …

– In III. Aufgaben und Arbeitsweise der Stadtkirche
in Graz, § 6 Arbeitsweise beginnt  Nr. 2.2.2:

– 2.2.1 Alle Mitglieder des Pastoralrates wählen nach
§ 3, Pkt. 5.c den Dechanten, gegebenenfalls den
Stellvertreter des Dechanten, …

25.

Dekanatsgrenzen: Änderung für
die Pfarre Hohentauern

Die Pfarre Hohentauern wurde mit Wirksamkeit vom
1. September 2002 aus dem Dekanat Judenburg her-
ausgelöst und dem Dekanat Admont eingegliedert
(Graz, 24. Juli 2002; Ord.-Zl.: 5 Ho 3-02).

26.

Altmatriken,
Änderung der Gebührenpflicht

Die Vergebührung der aus Altmatriken ausgestellten
Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden, die laut
Gebührengesetz 1957 mittels Stempelmarke zu erfol-
gen hatte, entfällt durch Gesetz BGBl. I Nr. 84/2002,
ausgegeben am 24. Mai 2002. Darin ist in Artikel III
Ziffer 5 folgende Bestimmung bezüglich § 14 TP 4
Abs. 3 Gebührengesetz 1957 enthalten: „Auszüge,
Abschriften und Bescheinigungen gemäß Abs. 1 Zif-
fer 2, die von gesetzlich anerkannten Kirchen oder
Religionsgesellschaften ausgestellt werden, sind ge-
bührenfrei.“

Auf den Urkunden wird aber empfohlen, folgenden
Hinweis anzubringen: „Gebührenfrei gemäß § 14 TP
4 Abs. 3 Gebührengesetz 1957 i. d. g. F.“

Die Kanzleigebühr bleibt jedoch aufrecht. Sie wird
vom Pfarramt für die Ausstellung von Urkunden und
Scheinen eingehoben (anlässlich von Sakramenten-
spendungen ist die Erstausfertigung von Scheinen gra-
tis!). Die Kanzleigebühr beträgt • 2,10.

27.

Klerusbesoldung:
Änderung des Anhanges

Der Anhang der Besoldungsordnung für die Priester
der Diözese Graz-Seckau (KVBl 1972,139 i. d. g. F.)
wird wie folgt geändert:

I. Besoldungstabelle (§ 4)

I II III

1 1.030 1.373 1.464
2 1.050 1.373 1.510
3 1.070 1.373 1.558
4 1.091 1.373 1.599
5 1.113 1.373 1.647
6 1.114 1.373 1.670
7 1.114 1.373 1.670
8 1.121 1.402 1.704
9 1.143 1.439 1.743
10 1.163 1.473 1.791

11 1.180 1.511 1.832
12 1.202 1.537 1.874
13 1.224 1.564 1.917
14 1.245 1.588 1.960
15 1.264 1.610 2.003

16 1.283 1.632 2.045
17 1.306 1.655 2.091
18 1.327 1.684 2.130
19 1.349 1.714 2.173
20 1.396 1.778 2.256

II. Verwendungszulagen und Funktions-
gebühren (§ 9)

1. Dechant 300
2. Dechantstellvertreter 60
3. Zulage für besondere Verwendung

oder zusätzliche Belastung *300
* ab der 3. Pfarre wird die Zulage
halbiert 150

4. Provisor 107
5. Zulage für Pfarrseelsorger mit eigenem

PKW 150

III. Haushaltszulage (§ 10)

1. kleine Haushaltszulage 200
2. Pfarrhaushaltszulage 370
3. erhöhte Haushaltszulage tats. Kosten
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IV. Betrag gemäß § 13 (2 ) a

ab 1. Jänner 2002 für Priester, die vom
Ordinariat besoldet werden und keinen
Religionsunterricht erteilen 745
Bei Priestern, die Religionsunterricht erteilen, richtet
sich der Ergänzungs- bzw. Einbehaltsbetrag nach die-
ser Summe.

V. Sonderzulage

für pensionierte Pfarrer ab dem 70. Lebensjahr
170

VI. Verpflegungskostenbeitrag (§ 14)

Verpflegungskostenbeitrag (12 x) 264
Personalkostenbeitrag (14 x) 70

Dieser Verpflegungskostenbeitrag gilt nur für Kaplä-
ne. Sonstige an der Mensa communis teilnehmende
Personen (Pensionisten, Religionsprofessoren usw.)
haben einen Betrag von mindestens • 400 dem
haushaltsführenden Priester zu leisten.

VII. Zusatz:

AVH – Pfarrer und Provisoren 16
– Kapläne 13

Priestervereinsbeitrag 4

*

Die Erhöhungen der Punkte I–III und V–VII sind mit
1. Juli 2002 in Kraft getreten, Punkt IV bereits mit
1. Jänner 2002.

28.

Priesterweihen

Diözesanbischof Dr. Egon Kapellari hat am Sonntag,
23. Juni 2002 (12. Sonntag im Jahreskreis), folgenden
Diakonen des Grazer Priesterseminars die Priesterwei-
he im Dom zu Graz gespendet:
Kalcher Mag. theol. Christof Stefan aus der Pfarre

Pischelsdorf, geb. 22. Oktober 1974 in Graz;
Praßl Mag. theol. Peter aus der Pfarre Feldkirchen,

geb. 30. August 1969 in Graz;
Schröcker Mag. Dr. theol. Hubert aus der Pfarre

Niklasdorf, geb. 7. Oktober 1973 in Leoben.
*

Für die Benediktinerabtei St. Lambrecht hat Diözesan-
bischof Maximilian Aichern OSB von Linz am 5. Juli
2002 in der Stifts- und Pfarrkirche St. Lambrecht fol-
gende Diakone zu Priestern geweiht:

Eichmann P. Bacc. theol. Alfred, OSB (St. Lambrecht),
geb. 18. Dezember 1975 in Friesach, Diözese Gurk;

Romirer P. Mag. theol. Gerwig OSB, geb. am 10. Sep-
tember 1968 in Friesach, Diözese Gurk.

*
Für die Gesellschaft der Salesianer Don Boscos hat
der em. Diözesanbischof Dr. Johann Weber am 21.Sep-
tember 2002 in der Pfarrkirche zum Hl. Johannes Bosco
in Graz folgenden Diakon zum Priester geweiht:
Rodosek  P. Helmut, SDB, geb. 9. Mai 1948 in Graz.

29.

Diakonatsweihen

Diözesanbischof Dr. Egon Kapellari am 15. Septem-
ber 2002 (dem 24. Sonntag im Jahreskreis) in der Pfarr-
kirche Mariä Himmelfahrt in Graz für den Orden der
Franziskaner folgende Mitglieder der Provinz Krakau,
Polen, zu Diakonen geweiht:
Kurcon Fr. Sales Jerzy, OFM, geb. 11. November 1964

in Krosno;
Kornas Fr. Simon Grzegorz, OFM, geb. 15. Juni 1965

in L@bork;
Opitek Fr. Äneas Adam, OFM, geb. 15. November

1977 in Jaworzno.

30.

Personalnachrichten

A. KLERUS

I. Päpstliche Auszeichnung

Lukesch DDDr. Anton, Kaplan Seiner Heiligkeit, Mis-
sionar in Chimbote, Peru, wurde am 20. April 2002
zum Päpstlichen Ehrenprälaten ernannt.

II. Ernennungen und Bestellungen

1. Zentrale Aufgaben

mit 13. Juni 2002:
Heindler Arnold, Mag. theol., zum Diözesanen Koor-

dinator der Ausländerseelsorge;
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mit 1. September 2002:
Rechberger Mag. Karl, Pfarrer von Langenwang und

Spital am Semmering, auch zum Geistlichen Assis-
tenten der Katholischen Männerbewegung in der
Steiermark;

Glaser Mag. Norbert, Spiritual des Bischöflichen
Priesterseminars und Leiter des Exerzitienreferates,
auch zur Mitarbeit im Team für die studierenden
Laientheologen;

Oberndorfer Mag. Bernd, Kaplan in Leoben-Waasen,
Leoben-Donawitz und Dekanatsjugendseelsorger
des Dekanates Leoben, auch zum Diözesanpräses
der Mesnergemeinschaft der Diözese.

2. Dekanate

mit 1. Oktober 2002:

Platzer Mag. Gerhard, Pfarrer von Graz-St. Veit, zum
Dechanten des Dekanates Graz-Nord;

Zuber Mag. Ernst, Pfarrer von Judenburg-St. Niko-
laus, zum Dechanten des Dekanates Judenburg.

3. Pfarren

mit 10. Juni 2002:

Glettler Mag. Hermann, Pfarrer von Graz-St. Andrä
und Graz-Karlau, auch mit der provisorischen Lei-
tung der Seelsorgestelle an der Welschen Kirche in
Graz betraut;

mit 1. Juli 2002:

Schrei Mag. Johann, Pfarrer von Knittelfeld, Lind bei
Zeltweg und Schönberg ob Knittelfeld, auch zum
Pfarrer von St. Margarethen bei Knittelfeld und
Rachau (bisher Provisor);

Wögerbauer Dr. Leopold, Pfarrer von Hengsberg, auch
zum Pfarrer von Kitzeck (bisher Provisor);

Stary P. Dr. Othmar OSB, zum Pfarrer von St. Marein
bei Knittelfeld (bisher Provisor);

mit 1. September 2002:

Klug Blasius, Pfarrer von Leutschach, auch zum Pfar-
rer von Arnfels;

Chudoba Mag. Blasius, Pfarrer von St. Georgen an
der Stiefing, auch zum Pfarrer von Wolfsberg im
Schwarzautale;

Koschat Mag. Wolfgang, Pfarrer von Jagerberg und
Mettersdorf, auch zum Pfarrer von St. Nikolai ob
Draßling (bisher auch Provisor von St. Nikolai ob
Draßling und Wolfsberg im Schwarzautale);

Hölbing Mag. Johann zum Pfarrer von Kaindorf und
Ebersdorf (bisher Pfarrer von Pölfing-Brunn und
St. Ulrich in Greith);

Novinscak Mag. Anton, Pfarrer von Oberwölz und

Schönberg bei Niederwölz und Dechantstell-
vertreter des Dekanates Murau, auch zum Pfarrer
von St. Peter am Kammersberg;

Weingartmann Mag. Friedrich, Pfarrer von Straden,
auch zum Pfarrer von St. Anna am Aigen und
Kapfenstein;

Neger Mag. Anton zum Pfarrer von Wies, Pölfing-
Brunn und St. Ulrich in Greith (bisher Provisor von
St. Michael in Obersteiermark, St. Stefan ob Leoben
und Traboch);

Tödtling Mag. Maximilian zum Pfarrer von St. Mi-
chael in Obersteiermark, St. Stefan ob Leoben und
Traboch (bisher Kaplan von Knittelfeld, Lind bei
Zeltweg, Schönberg ob Knittelfeld, St. Margarethen
bei Knittelfeld und Rachau);

Herk-Pickl Mag. Anton zum Pfarrer von Murau (bis-
her Kaplan in Hartberg);

Rechberger Mag. Franz CRSA, Pfarrer von Waldbach,
auch zum Pfarrer von Mönichwald;

Reiter Mag. Stefan CRSA zum Pfarrer von Rohrbach
an der Lafnitz und Eichberg (bisher Pfarrer von
Mönichwald);

Hofer P. Mag. Engelbert OSB zum Pfarrer von Trie-
ben, Hohentauern und St. Lorenzen im Paltentale
(bisher Pfarrer von Weng und Johnsbach und Pro-
visor von Radmer);

Bauer P. Martin Bauer SDS, zum Pfarrer von Graz-
Christus der Salvator und Graz-Graben (bisher
Diözese Gurk);

Keler P. Dr. Josef SDB zum Pfarrer von Graz-Hl. Jo-
hannes Bosco (bisher Rektor des Canisiusheimes
in Horn);

Tropper Mag. Franz, Msgr., zum Provisor von
Kirchbach (bisher Pfarrer von Graz-Graben und
Dechant des Dekanates Graz-Nord, bleibt weiter-
hin Rektor des Priesterheimes);

Pristavec Mag. Ewald zum Provisor von Schladming,
Haus und Pichl an der Enns (bisher Kaplan in
Schladming, Kulm in der Ramsau, Pichl an der
Enns);

Fragner P. Mag. Johannes OSB, Kaplan in Seckau,
zum Pfarradministrator von Seckau;

Grünfelder P. Mag. Gebhard OSB, Hofrat, zum Provi-
sor von Johnsbach;

Hagauer P. Mag. Manfred OSB, Seelsorger in Ardning,
auch zum Provisor von Weng (bisher auch Provi-
sor von St. Lorenzen im Paltentale);

Natiesta P. MMag. Karl SDS, Provisor von Eisenerz,
auch zum Provisor von Radmer;

Golenic Sebastian Josip OFM zum Leiter der Missio
für Migranten kroatischer Sprache;

Geieregger Mag. Johann zum Seelsorger in Weiz;
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Schäfmann Mag. Heimo zum Kaplan von Knittelfeld,
Lind bei Zeltweg, Schönberg ob Knittelfeld, St.
Margarethen bei Knittelfeld und Rachau (bisher Ka-
plan von Eibiwald, St. Lorenzen ob Eibiswald,
St. Oswald ob Eibiswald und Soboth);

Prietl Mag. Johann zum Kaplan von Hartberg (bisher
Kaplan von Bruck an der Mur und St. Dionysen-
Oberaich), e-mail: kaplan@htb.at;

Park Mag. Michael Cheol-Hyeon (aus der Diözese
Masan) zum Kaplan von Pöllau;

Freitag Mag. Johannes zum Kaplan von Judenburg-
St. Nikolaus (bisher Kaplan von Murau und St. Pe-
ter am Kammersberg);

Blida P. Siegfried OFM zum Kaplan von Eibiswald,
St. Lorenzen ob Eibiswald, St. Oswald ob Eibiswald
und Soboth (bisher Kaplan von Maria Lankowitz);

Kucharski P. Cyrus OFM zum Kaplan von Maria
Lankowitz;

Mayerl P. Erhard OFMCap zum Seelsorger von Maria
Fieberbründl;

Lisewksi P. Dr. Christoph OFMCap zum Aushilfs-
seelsorger in Hatzendorf, Breitenfeld an der Ritt-
schein und Unterlamm (bisher Kapuzinerkloster
Hartberg);

Schreiber Alois CM zum Aushilfskaplan in Graz-
Schmerzhafte Mutter (bisher Kaplan von Graz-St.
Vinzenz);

Jernej Mag. Alexander CM zum Kaplan von Graz-St.
Vinzenz (bisher Kaplan von Graz-Schmerzhafte
Mutter);

Mangalan Kochupyloth P. Joseph CMI, Seelsorger in
Graz-Herz Jesu, zum Kaplan von Ilz;

Neupriester:
Kalcher Mag. Christof zum Kaplan von Bruck an der

Mur und St. Dionysen-Oberaich;
Praßl Mag. Peter zum Kaplan von Straden, St. Anna

am Aigen und Kapfenstein;
Schröcker Dr. Hubert zum Kaplan von Weiz;

Diakone:
Unterkofler Mag. Rupert zum Pastoralassistenten an

den Pfarren St. Peter am Kammersberg, Oberwölz
und Schönberg bei Niederwölz (bisher Gemeinde-
assistent in St. Peter am Kammersberg);

Scherling Günter zum Pastoralassistenten an der Pfar-
re Deutschlandsberg, Krankenhausseelsorge am
LKH Deutschlandsberg (bisher in Wolfsberg im
Schwarzautale und St. Nikolai ob Draßling);

mit 18. September 2002:

Knopper Robert, Msgr., Rektor der Stiegenkirche, auch
zum Provisor der Pfarren Gabersdorf und Straß.

III. Neu in unserer Diözese

Dolhan P. Mag. Daniel OFMCap, Kapuzinerkloster
Leibnitz.

IV. Entbunden

mit 8. Juni 2002:

Gotthardt Rupert, Pfarrer von Grafendorf und Straß.

mit 31. August.2002:

Kobilka Erich, Pfarrer von Kulm in der Ramsau und
Dechant des Dekanates Oberes Ennstal-Steirisches
Salzkammergut, als Pfarrer von Schladming und
Pichl an der Enns;

Glawogger Johann, Pfarrer von Assach, Großsölk, St.
Nikolai in der Sölk und Provisor von Kleinsölk, als
Pfarrer von Haus;

Weingartmann Mag. Friedrich, Pfarrer von Straden,
als Diözesanpräses der Mesnergemeinschaft;

Puntigam-Juritsch Mag. Alois, Pfarrer von Grafendorf,
als Provisor von Rohrbach an der Lafnitz und
Eichberg;

Czernin P. Mag. Wolfgang OSB, Pfarrer von Seckau
(beurlaubt, Israel);

Pock Dr. Johann, Seelsorger für die studierenden Laien-
theologen (Studium; Pfarrhof St. Paulus, Eduard-
Spranger-Straße 50, D-72076 Tübingen, Tel. 0049/
7071/68 78 456);

Jokesch Mag. Alfred, Kaplan in Weiz und Deka-
natsjugendseelsorger des Dekanates Weiz (beur
laubt);

Biber Mag. Johannes, Kaplan in Hatzendorf, Breiten-
feld an der Rittschein und Unterlamm (Studium;
Casa Generalizia Cisterciense, Piazza di Tempio di
Diana 14, I-00153 Rom);

Posilovic P. Petar OFM, Leiter der Missio für
Migranten kroatischer Sprache (nunmehr Erzdiöze-
se Zagreb);

Leutar P. Mag. Ivan OFM als Kaplan in Frohnleiten
(wohnt im Grazer Priesterseminar);

Hinc P. Christoph OFMCap, Seelsorger von Maria
Fieberbründl (nunmehr Diözese Gurk);

Kowalczuk P. Robert OFMCap, Kapuzinerkloster Hart-
berg (nunmehr Diözese Linz);

mit 30. September 2002:

Glasner Mag. Alois, Pfarrer von Zeltweg und Dechant
des Dekanates Judenburg (beurlaubt; Gut Aich,
Winkl 2, 5340 St. Gilgen am Wolfgangsee, Tel.
06227/2318);

Knapp Mag. Gerhard, Pfarrer von St. Stefan im
Rosentale, als Provisor von Kirchbach.
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V. Aus dem Dienst unserer Diözese ausge-
schieden

mit 4. Juni 2002:

Madamana DDr. George CST, Seelsorger an der
Lokalkaplanei Welsche Kirche (nach Indien zurück-
gekehrt);

mit 31. August 2002:

Homann P. Mag. Egon OSB, Provisor von Trieben und
Hohentauern (ordensinterne Verwendung, Graz);

Broda P. Martin SDS, Kaplan in Graz-Christus der
Salvator (nunmehr Diözese Gurk);

Thenner Mag. P. Leo SDS, Pfarrer von Graz-Christus
der Salvator, Dechantstellvertreter des Dekanates
Graz-Nord und Geistlicher Assistent der Kath. Frau-
enbewegung (nunmehr Diözese Gurk);

Randa P. Mag. Johann SDB, Provisor von Graz-Hl.
Johannes Bosco (nunmehr Erzdiözese Wien).

VI. In den Ruhestand getreten

mit 31. August 2002:

Moder Klement, Msgr., Pfarrer von Murau und Provi-
sor von St. Peter am Kammersberg; Schwarzen-
bergsiedlung 133, 8850 Murau, Tel. 03532/44 722;

Greiner Josef, Pfarrer von St. Anna am Aigen und
Kapfenstein;

Helmetsberger Rupert, Pfarrer von Arnfels; Goritz 43,
8490 Bad Radkersburg;

Raggam Franz, Pfarrer von Wies;
Mauerhofer Karl, Pfarrer von Kaindorf und Ebersdorf;

Josef-Hallamayr-Straße 32/4, 8230 Hartberg, Tel.
0664/1603031.

VII. Adressänderungen

neue Telefon- und Faxnummern, e-mail-Adressen:

Pfarramt Graz-Kalvarienberg,
e-mail: graz-kalvarienberg@graz-seckau.at

Burkard Mag. Helmut, Generalvikar, Mobiltel.: 0676/
8742-2401;

Körner Mag. Dr. Bernhard, o. Univ.-Prof.: Burggasse
3, 8010 Graz, Tel.: 0316/821683-17;

Platzer Mag. Gerhard, Pfarrer von Graz-St. Veit, e-
mail: gerhard.platzer@graz-seckau.at;

Rosenberger Oswald CM, Tel. 0316/714257-13, Fax:
714257-8.

VIII. Verstorben

Hanacsek Johann, am 12. Oktober 2001 in Delphos,
Diözese Toledo, Ohio, USA, am 16. Oktober 2001
im Sacred Heart Cemetery in New Bavaria bei-
gesetzt.

Geboren am 24. Juni 1923 in Leibitz, Diözese Zips,
Slowakei, Priesterweihe am 10. Juli 1949, Kaplan
1950–1952 in Gratwein und 1952–1958 Wies, Ka-
plan und 1970–1976 Pfarrer der St. John’s Church,
Continental, Delphos, 1976–86 in New Bavaria,
1986–1993 Pfarrer der St. Patrick Church,
Spencerville, Landeck, seit 1. August 1993 emeri-
tiert; wohnhaft in New Bavaria, Ohio.

Reisenhofer Josef, Bischöflich Geistlicher Rat, am 19.
Juni 2002 in Weiz, am 21. Juni 2002 in Heilbrunn
beigesetzt.
Geboren am 15. Mai 1923 in Stallhofen, Priester-
weihe am 2. Juli 1950, Kaplan in Breitenau, Graz-
Schutzengel, seit 1956 Pfarrverweser und 1961–
2002 Pfarrer von Heilbrunn, 1979–1981 Mit-
provisor und 1985 Provisor von St. Kathrein am
Offenegg, seit 1. April 2002 emeritiert; wohnhaft
in Weiz.

Fink August, Bischöflich Geistlicher Rat, am 18. Sep-
tember 2002 in Pöllauberg, am 24. September 2002
in Pöllauberg beigesetzt.
Geboren am 28. August 1935 in Altenmarkt bei
Riegersburg, Priesterweihe am 9. Juli 1961, Ka-
plan in Groß St. Florian, Ilz, Eggersdorf und Hart-
berg, seit 1971 Pfarrer von Pöllauberg.

R. i. p.

B. LAIEN IM PASTORALEN DIENST

1. Anstellungen und Versetzungen

mit 1. September 2002:

Amschl Mag. Georg als Regionaler Jugendreferent für
die Region Süd-/Weststeiermark;

Bereta Bohuslav als Pastoraler Mitarbeiter an der Pfarre
Graz-St. Andrä;

Cecon Sr. Daniela als Pastorale Mitarbeiterin an den
Pfarren Arnfels und Leutschach;

Ceric Mag. Gaby als Pastoralassistentin an der Pfarre
Graz-Hl. Blut (bisher in St. Verena/Stäfa, Schweiz);

Frei Sabine als Pastoralassistentin an der Pfarre Graz-
Christkönig;

Gaar Mag. Gabriele als Pastoralassistentin an der Pfar-
re Graz-Hl. Erlöser (bisher in Deutschlandsberg,
Krankenhausseelsorge am LKH Deutschlands-
berg);

Gigler Sabine als Regionale Jugendreferentin für die
Region Oststeiermark;

Hanfstingl Mag. Monika als Regionale Jugend-
referentin für den Raum Graz;
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Bischöfliches Ordinariat Graz-Seckau
Graz, am 24. September 2002

Mag. Helmut Burkard Dr. Josef Heuberger
Generalvikar Kanzler

Hofer Mag. Elisabeth als Pastoralassistentin an den Pfar-
ren Graz-Gösting und Thal (bisher Graz-Hl. Blut);

Huss-Rauscher Mag. Magdalena als Pastoralassistentin
an der Pfarre Fürstenfeld, Krankenhausseelsorge
am LKH Fürstenfeld;

Karner Mag. Franz als Pastoralassistent an der Pfarre
Tobelbad (bisher in Heiligenkreuz am Waasen);

Kovacs Dionisie als Pastoraler Mitarbeiter an den Pfar-
ren Graz-Christus der Salvator und Graz-Graben;

Krotil Mag. Barbara als Pastorale Regionalreferentin
für die Stadtkirche Graz (bisher in Hausmann-
stätten);

Pfingstl Daniel als Pastoralassistent an der Pfarre Graz-
Süd;

Prettenthaler-Heckel Mag. Marlies als Pastoral-
assistentin an der Pfarre Graz-Hl Blut;

Riegler Mag. Eva Maria als Pastoralassistentin an der
Pfarre Graz-Hl. Schutzengel (bisher in Graz-St. Jo-
hannes);

Schaar Maria Margarete als Pastorale Mitarbeiterin
an der Pfarre Hausmannstätten;

Schuster Mag. Franz als Pastoralassistent an der Pfar-
re Graz-St. Veit (bisher Pastoraler Regionalreferent
für die Dekanate Rein und Voitsberg);

Sobota Dr. Elisabeth als Pastorale Mitarbeiterin an der
Pfarre Rachau;

Steinwidder Mag. Walter als Pastoralassistent an der
Pfarre Judenburg-St. Magdalena (bisher in
Fohnsdorf und Allerheiligen bei Pöls);

Url Manfred als Pastoraler Mitarbeiter an der Pfarre
St. Stefan im Rosentale.

2. Freigestellt

mit 31. Juli 2002:

Kern Mag. Markus, Pastoralassistent in Judenburg-St.
Magdalena (Karenz);

mit 31.August 2002:
Mack Mag. Birgit, Pastoralassistentin in Irdning (Karenz).

3. Ausgeschieden aus dem pastoralen
Dienst

mit 31. August 2002:

Dengg Sr. Marillac, Pastorale Mitarbeiterin in Graz-
Hl. Schutzengel (Ruhestand);

Gergan Christine, Pastorale Mitarbeiterin in St. Peter-
Freienstein und Vordernberg;

Niederl Gabriele, Pastorale Mitarbeiterin in Eisenerz;
Perner Eva-Maria, Pastoralassistentin in Tobelbad;
Rath Margaretha, Pastoralassistent in Anger (Ruhe-

stand);
Schwab Sr. Jacqueline, Pastorale Mitarbeiterin in Graz-

Graben (ordensinterne Verwendung);
Stadler Mag. Roland, Pastoralassistent in Graz-Christ-

könig.

C. ORDEN – PERSONALVERÄNDERUNG

Karmeliten:

Baretto P. Thomas OCD (bisher Diözese Linz): Prior
im Karmelitenkloster in Graz;

Podgorelec P. Ivan OCD: Subprior (bisher Prior).

31.

Priesterwohnung zu vermieten

In Frauenberg bei Leibnitz ist das Missarhaus neben
der Wallfahrtskirche als Priesterwohnung zu vermie-
ten. Die Wohnräume im Erdgeschoß und 1. Stock (zwei
Wohnungen) sind für Priester und Wirtschafterin gut
geeignet.
Interessenten mögen sich mit Dechant Mag. Anton
Konrad, Pfarramt Leibnitz (leibnitz@graz-seckau.at,
Tel. 03452/82365); in Verbindung setzen.
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für die Diözese Graz-Seckau
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32. Weihbischof: Ernennung von Franz Lackner
OFM zum Weihbischof von Graz-Seckau

33. Bischofsweihe: Einladung
34. Kanon: Namen der Bischöfe
35. Liturgischer Kalender: Änderungen
36. Priesterrat, Änderung des Statuts
37. Diözesanrat, Änderung des Statuts
38. Diözesanrat: 13. Vollversammlung 7.–8. Juni 2002
39. Diözesanrat: 14. Vollversammlung 8.–9. No-

vember 2002
40. Bischöfliches Ordinariat: Neuordnung der

Gremien
41. Welthaus der Diözese Graz-Seckau: Änderung

des Statuts der Diözesankommission für Welt-
kirche und Entwicklungsförderung der Diöze-
se Graz-Seckau

42. Dekanatsgrenzen: Änderungen
43. Pfarre Bad Blumau: Namensänderung
44. Gebühren bei seelsorglichen Anlässen
45. Mesner: Änderung der Besoldungsordnung
46. Organisten: neue Sätze
47. Personalnachrichten

32.
Weihbischof:

Ernennung von Franz Lackner OFM
zum Weihbischof von Graz-Seckau

Papst Johannes Paul II. hat den hochwüdigsten
Herrn P. Mag. Dr. Franz Lackner OFM, Provin-
zial der Franziskaner, zum Titularbischof von
Balecium (Dalmatien) und Weihbischof der Di-
özese Graz-Seckau ernannt.
Die Nachricht der Ernennung wurde am 23. Ok-
tober 2002, am Fest des hl. Johannes Kapistran,
des Gründers der Österreichischen Provinz der
Franziskaner, veröffentlicht.
Weihbischof Dr. Franz Lackner OFM stammt aus
der Pfarre St. Anna am Aigen in unserer Diözese.

Aus seinem Lebenslauf:
– Geboren als Anton Lackner am 14. Juli 1956

in Feldbach (Steiermark)
– UNO-Soldat auf Zypern: von 2. Mai bis 31.

Oktober 1978 und von 2. Mai bis 6. November
1979

– Eintritt in das Noviziat der Franziskaner:
16. September 1984

– Zeitliche Profess: 16. September 1985
– Ewige Profess: 2. September 1989
– Priesterweihe: 23. Juni 1991 durch Bischof

Johann Weber im Dom zu Graz
– Magister der Theologie
– Doktor der Philosophie an der Päpstlichen

Hochschule Antonianum  des Franziskaneror-
dens in Rom. Dissertation zum Thema:
„Einheit und Vielheit bei Duns Scotus“

– Professor für Metaphysik am Antonianum
– Provinzial der Wiener Franziskanerprovinz

zum hl. Bernardin von Siena seit 7. April 1999
– Professor für Philosophie an der philoso-

phisch-theologischen Hochschule Heiligen-
kreuz seit 1999.

33.
Bischofsweihe: Einladung

Der Diözesanbischof und das Dom-
kapitel laden zur

Liturgie der Weihe von
P. Mag. Dr. Franz Lackner OFM
zum Auxiliarbischof
von Graz-Seckau
und Titularbischof von Balecium

am Sonntag, 8. Dezember 2002, 15.00
Uhr in den Dom zu Graz ein.
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34.
Kanon der Messe:

Nennung der Bischöfe
Folgende Formulierung wird für das Gedenken an die
Bischöfe im Kanon der heiligen Messe vorgeschla-
gen:
für unseren Bischof Egon und die Bischöfe Johannes
und Franz.

35.
Liturgischer Kalender:

Änderungen

Allgemeiner Römischer Kalender:

23. September: P. Pio da Pietrelcina, Ordenspriester,
gebotener Gedenktag.

Im Allgemeinen Römischen Kalender wurde der
gebotene Gedenktag des 2002 heilig gesprochenen
Padre Pio für den 23. September vorgeschrieben. Die
liturgischen Texte sind bisher lateinisch in: Notitiae
435 (38, 2002), S. 547-551, publiziert.

Diözesankalender:

1. Mai: Jahrestag der Weihe des Domes zu Graz (DK),
Hochfest/Fest.

Jüngste Forschungen haben ergeben, dass die Hof-
kirche zum hl. Ägidius in Graz unter Kaiser Friedrich
III. an einem 1. Mai geweiht worden ist. Deshalb wird
die bisherige Feier der Weihe des Domes zu Graz am
26. November, an dem 1786 Fürstbischof Johann Adam
von Arco mit seinem Domkapitel seinen Einzug in die
ihm vom Kaiser als Kathedrale zugewiesene Ägidius-
kirche gehalten hat, auf den 1. Mai als historischen
Weihetag verlegt. Dieser Jahrestag ist im Dom als
Hochfest und in der übrigen Diözese als Fest zu feiern.

Der nicht gebotene Gedenktag des hl. Josef, des
Arbeiters, entfällt daher in der Diözese Graz-Seckau.

36.
Statut des Priesterrates: Änderung

Mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2003 werden zum Sta-
tut des Priesterrates der Diözese Graz-Seckau (KVBl

1996,29: I) und mit Wirksamkeit vom 15. November
2002 zur Wahlordnung (KVBl 1996,29: III) folgende
Änderungen verfügt:

I. Statut

Das Statut wird in folgenden Punkten geändert:

2. Zusammensetzung
Der Bischof ist kraft seines Amtes der Vorsitzende des
Priesterrates.
Weiters gehören dem Priesterrat Mitglieder von Amts
wegen, durch Wahl oder durch Kooptierung an.

Von Amts wegen sind Mitglieder:
Weihbischof
Generalvikar
Diözesanvisitator
Leiter des Pastoralamtes
Leiter des Amtes für Schule und Bildung
Generalassistent der Katholischen Aktion
die Regenten der beiden Diözesanseminare
Diözesanjugendseelsorger
Kaplansvertreter
Kaplansvertreter-Stellvertreter

Gewählt werden:
2 Dechanten

26 Vertreter der Pfarrer (in den 26 Dekanaten)
3 Vertreter der Kapläne
1 Vertreter der geistlichen Lehrer an Hoch-

schulen und Akademien
1 Vertreter der Ordenspriester
1 Vertreter der Pensionisten

Kooptiert werden können darüber hinaus:
3 Mitglieder durch den Bischof
2 Mitglieder durch den Priesterrat

Die Funktionsdauer beträgt fünf Jahre, die der Kaplä-
ne 2 1/2-Jahre. Wiederwahl ist für eine unmittelbar
folgende Funktionsperiode innerhalb derselben
Wählerkategorie nur einmal möglich.

3. Zuständigkeit
Dieser Punkt wird um folgenden Absatz erweitert:
Aufgaben im Dekanat:
Die Vertreter der Pfarrer üben gleichzeitig die Funk-
tion eines Stellvertreters des Dechanten aus, wenn nicht
ein eigener Stellvertreter des Dechanten ernannt ist.

4. Sitzungen
Nach dem ersten Satz „Der Priesterrat tagt mindestens
zweimal im Jahr“ wird eingefügt:
Eine der beiden Sitzungen erfolgt gemeinsam mit dem
Studientag der Dechantenkonferenz.
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III. Wahlordnung

Geändert wird in:

II. Wählerkategorien
Nach „Es gibt folgende Wählerkategorien“ wird eingefügt:
a) Dechanten
Die weiteren litt. a) Pfarrer – e) Pensionisten werden
umbenannt in: b) Pfarrer – f) Pensionisten.

III. Wahlkörper:
1. Dechanten
Die Vertreter der Dechanten werden in der Dechanten-
konferenz gewählt.
Die folgenden Z. 1–2 werden umbenannt in Z. 2 –3.

V. Wahlvorgang:
Z. 4 lautet:
4. Für die Wahl bei den Kaplänen gilt folgende Regel:
Sie erfolgt durch Briefwahl.
Auf dem Stimmzettel … (Der folgende Text bleibt
unverändert.)

37.
Statut des Diözesanrates:

Änderung

Im Statut des Diözesanrates von Graz-Seckau (KVBl
1991,73) ist in Punkt „II. Zusammensetzung, § 3 Mit-
gliedschaft, (1)“, nach
„Dem Diözesanrat gehören von Amts wegen an:

1. Der Bischof“
einzufügen:

„2. Der Weihbischof“
Die folgenden Nummern 2–25 ändern sich demnach
in 3–26.
Diese Änderungen treten mit 8. Dezember 2002 in Kraft.

38.
Diözesanrat:

13. Vollversammlung
7.–8. Juni 2002

Tagesordnung

Ort: Bildungshaus Graz-Mariatrost

Freitag, 7. Juni 2002

TOP 1: Eröffnung
– Besinnung und Gebet
– Begrüßungsansprache des Bischofs
– Grußworte der Vertreter der Ökumene
– Protokoll der 12.Vollversammlung vom 1.–2. März

2002
– Dringlichkeitsanträge und Genehmigung der Tages-

ordnung

TOP 2: Missionarische Seelsorge durch soziales
Engagement und Handeln

Bericht des Ausschusses zum „Sozialwort der
christlichen Kirchen in Österreich“
Einführung: Dir. Franz Küberl
Impulse für soziales Engagement in Pfarren und
Dekanaten
Einführung: Helga Oblasser

TOP 3: Bericht des Vorstandes

TOP 4: Allfälliges

Eucharistiefeier

Samstag, 9. Juni 2002

Studientag des Diözesanrates „Kunst und Kirche“
mit Univ.-Prof. Dr. Philipp Harnoncourt

9.00 Uhr: Herz-Jesu-Kirche
(Sparbersbachgasse 58, 8010 Graz):
„Erschließung der Kirche als Glaubenszeugnis“

10.45 Uhr: Bildungshaus Graz-Mariatrost:
„Kirchen- und Kirchenraumgestaltung(en): Ausge-
wählte Beispiele der letzten Jahre in der Steier-
mark“

Beschluss

TOP 2: Missionarische Seelsorge durch soziales
Engagement und Handeln

Der Diözesanrat beschließt, folgende Stellungnahme
zum „Sozialwort der christlichen Kirchen in Österreich“
an den Ökumenischen Rat der Kirchen in Österreich
(z. H. Katholische Sozialakademie) weiterzuleiten.

Präambel: Grundsätzliche Ausrichtung
Das Sozialwort soll ein kurzes Dokument sein und auch
ein überprüfbares Anforderungsprofil an mündige
Christen darstellen.
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1. Elemente der Zivilgesellschaft
Die Zivilgesellschaft lebt davon, dass die einzelnen
Personen, aber auch jede Institution ihre Verantwor-
tung und ihren Gestaltungsspielraum wahrnehmen.
Daher ist es wichtig, dass das notwendige Profil der
Christen klar formuliert wird:
Gestaltungsspielraum des einzelnen zugunsten ande-
rer bzw. benachteiligten Personen und Gruppen
Ermunterung zum politischen Engagement
Erwerben sozialer Kompetenz

Zivilcourage ...
Die Kirchen müssen mit beitragen, dass es – auf den
unterschiedlichen Ebenen – Plattformen des Dialogs
und der Auseinandersetzung für die elementaren so-
zialen, wirtschaftlichen und politischen Zukunftsfragen
gibt.
Der Beitrag des Staates zum Ausbau der Zivilgesell-
schaft kann u.a. in einer neuen Regelung des Aus-
tauschverhältnisses zwischen privater Gemeinnützig-
keit und der öffentlichen Hand bestehen. So könnten
hier Verträge Subventionen ersetzen, um privaten so-
zialen Organisationen eine partnerschaftliche und wirt-
schaftlich gesicherte Stellung zu geben.

2. Die soziale Verantwortung des Staates
Die gesellschaftliche Entwicklung geht verstärkt in
Richtung Anonymität. Daher sind staatliche Formen
der Existenzsicherung –  besonders für benachteiligte
Gruppen – notwendiger geworden. Erst wenn die Exis-
tenz gesichert ist, können sich die Leute am gesell-
schaftlichen Leben beteiligen.
Das Prinzip der Nachhaltigkeit soll auch auf soziale
Strukturen angelegt werden. Solidarität und Teilen ist
auch für die Stärkeren die Herstellung einer „Win-Win-
Situation“, weil die Zukunft des einzelnen durch die
Zukunft aller gesichert wird.
Ebenso ist eine größere Experimentierfähigkeit zu for-
dern, manches muss regional ausprobiert werden (z. B.
Beteiligungsmodelle wie Selbstbehalt im Gesund-
heitswesen).
Die meisten Regelungen erfolgen heute über die Steu-
ergesetzgebung. Mögliche Ansatzpunkte für eine Re-
form sind z. B. eine Absetzbarkeit von Spenden, eine
stärkere Besteuerung des Kapitals oder die Forcierung
von Stiftungen.
Der Lastenausgleich zwischen den verschiedenen Re-
gionen Österreichs ist in den letzten Jahren neu gere-
gelt worden, in vielen Punkten zum Nachteil der Peri-
pherien (Schließung von kleinen Schulen, Postämtern,
Gendarmerieposten etc.). Diese Ausdünnungsvorgänge
haben zur Folge, dass Abwanderung von Menschen
und Betrieben zunimmt und dass sehr oft die Ärmeren
und Schwächeren überbleiben. Daher ist es erforder-

lich, dass es einen Lastenausgleich zugunsten der Peri-
pherien gibt.
Eine wesentliche Herausforderung für die Bewältigung
der Zukunft wird die gerechte Verteilung der Lebens-
chancen zwischen den Generationen sein (Einhaltung
des „Generationsvertrages“).

3. Die europäische bzw. internationale Dimension
Viele soziale Fragen können nur auf europäischer Ebe-
ne (z. B. Asylrecht oder neue Formen der Einwande-
rung) bzw. weltweit (Fragen der internationalen Ent-
wicklung) gelöst werden.
Nach der wirtschaftlichen Öffnung müssen die nächs-
ten Schritte der gemeinsamen Entwicklung in Europa
auch in eine Richtung gehen, die die Menschen zu-
sammenführt („Europa eine Seele geben“). Hier sei
insbesondere auf die Bedeutung der Nachbarschafts-
politik hingewiesen. Es braucht aber auch gemeinsame
ethische Vorstellungen: soziale Ausgestaltung der Ge-
sellschaft, Menschenrechte, Stellung der Kirchen. Es
braucht eine gemeinsame Moral – auch vor dem Hin-
tergrund der real existierenden Korruption.
Schließlich ist weltweite Solidarität gefordert. Die EU
bzw. Europa darf sich nicht abschotten, sondern soll
Motor einer Globalisierung mit menschlichem Antlitz
sein.

4. Wirtschaft und Zukunft der Arbeit
Zu dieser Fragestellung sind im Sozialbericht wesent-
liche Elemente enthalten. Einige Aspekte sind hinzu-
zufügen. Es gibt einige grundlegende Herausforderun-
gen, die zu bewältigen sind: Die Notwendigkeit eines
gerechten Lohnes, die Humanisierung der Arbeitswelt.
Die Spannung zwischen dem notwendigen Ausmaß an
Sicherheit bzw. an Freiheit bei unterschiedlichen
Arbeitsformen (Verkäuferin – Software-Entwickler).
Solidarität braucht auch Starke. Sinnvoll ist daher ein
positiv herausforderndes Bild von Wirtschaft und Un-
ternehmungen, die nach ethischen Grundsätzen markt-,
umwelt- und sozialgerecht agieren und Gewinne er-
zielen.
Die Kirchen können fehlende Sozialpolitik nicht er-
setzen, sie müssen aber Gerechtigkeit einmahnen und
mittragen. Sie sind auch aufgefordert, mitzuhelfen, dass
es zu einer weltweiten Ethik des Wirtschaftens kommt,
die mithilft, die Lage aller Menschen zu verbessern.
In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, Beiträ-
ge zu einer Ethik weltweit agierender Unternehmun-
gen zu leisten.
Kritisch zu hinterfragen ist das zunehmende Speku-
lantentum. Auch hier müssen die Kirchen einen ethi-
schen Umgang mit dem Geld einfordern und entspre-
chende Steuerungsmechanismen vorschlagen („Tobin-
Steuer“ u. a.).
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Schlusssatz: Zur Verbindlichkeit
Damit das Ökumenische Sozialwort nicht im luftleeren
Raum hängen bleibt, wird es wichtig sein, dass die
einzelnen Kirchen eine Form finden, in der ihre ver-
bindliche Zustimmung zu diesem Wort zum Ausdruck
kommt.
Für die Katholische Kirche schlägt der Diözesanrat
dringlich eine formelle Beschlussfassung durch die
Bischofskonferenz vor.

39.
Diözesanrat:

14. Vollversammlung
8.–9. November 2002

Tagesordnung

Ort: Bildungshaus Graz-Mariatrost

Freitag, 8. November 2002

TOP 1: Eröffnung
– Besinnung und Gebet
– Begrüßungsansprache des Bischofs
– Grußworte der Vertreter der Ökumene
– Protokoll der 13.Vollversammlung vom 7.–8. Juni 2002
– Begrüßung und Vorstellung eines neuen Delegier-

ten im Diözesanrat
– Dringlichkeitsanträge und Genehmigung der Tages-

ordnung

TOP 1a: Änderung des Statutes des Diözesanrates

TOP 2: Die Bibel als Grundlage missionarischer
Seelsorge

Exemplarische Bearbeitung einer Bibelstelle
Einführung: Univ.-Prof. Dr. Franz Zeilinger
Information über das „Jahr der Bibel 2003“
– Inhalte und Schwerpunkte
Einführung: Mag. Anna Sallinger

TOP 3: Bericht des Vorstandes

TOP 4: Vorbereitung der Neuwahl des Diözesan-
rates – Vorschlag für die Bestellung der
Diözesanen Wahlkommission

Eucharistiefeier

Samstag, 9. November 2002

TOP 5: Fragestunde
TOP 6: Nachbarschaftsöffnung – Der Beitrag der

Christen zur Europäisierung der EU
Der Beitrag unserer Diözese für Osteuropa
Einführung: Dr. Claudia Kompacher
Darstellung von Projekten aus Pfarren, Dekanaten
und Einrichtungen
Hintergrundinformation zum geplanten „Mittel-
europäischen Katholikentag“ am 22./23. Mai 2004
in Mariazell
Einführung: Dr. Paul Wuthe, Assistent des Gene-
ralsekretärs der Österreichischen Bischofskonfe-
renz

TOP 7: Neuausrichtung der Kirchenbeitrags-
organisation
Einführung: Finanzkammerdirektor
Dr. Josef Groß

TOP 8: Allfälliges

Beschlüsse

TOP 1a: Änderung des Statutes des
Diözesanrates

Der Weihbischof wird dem Diözesanrat als Mitglied
von Amts wegen angehören.

TOP 4: Vorbereitung der Neuwahl des Diözesan-
rates – Vorschlag für die Bestellung der Di-
özesanen Wahlkommission

Dem Herrn Bischof werden folgende Personen für die
diözesane Wahlkommission vorgeschlagen:
Wietrzyk Dr. Heinz (Vizepräsident des Oberlandes-

gerichtes Graz)
Schnuderl Prälat Dr. Heinrich (Pastoralamtsleiter)
Schmidt Sr. Philomena
Tschandl Dkfm. Stefanie
Bäckenberger Thomas

TOP 6: Nachbarschaftsöffnung – Der Beitrag der
Christen zur Europäisierung der EU

1. Der Diözesanrat begrüßt die Erweiterung der EU
durch den baldigen Beitritt von Estland, Lettland,
Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Un-
garn, Tschechische Republik und Zypern. Er sieht
darin einen wichtigen Schritt zur weiteren Euro-
päisierung der EU.
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2. Natürlich bedarf die EU noch wichtiger politischer
Reformen in Richtung von mehr Demokratie und
mehr Bürgernähe. Diesbezüglich setzt der Diöze-
sanrat große Hoffnungen in die Ergebnisse des EU-
Konvents.

3. Die bestehende EU-Wirtschafts- und EU-Wäh-
rungsunion bedarf dringend der Ergänzung durch
eine Sozialunion.

4. Der Diözesanrat ruft die Pfarren, Dekanate und
diözesanen Laienorganisationen auf, sich an der po-
litischen Diskussion zur Weiterentwicklung der EU
verstärkt zu beteiligen und ihre spezifischen Bei-
träge (durch Partnerschaften und grenzüberschrei-
tende Aktivitäten etc.) dazu zu leisten und gegebe-
nenfalls zu intensivieren.

40.
Neuordnung der Gremien

im Bischöflichen Ordinariat

Die Arbeit des Bischöflichen Ordinariates geschieht
nicht nur in ihren Ämtern, Abteilungen und Dienst-
stellen, sondern zur erforderlichen Zusammenarbeit
auch in Gremien. Die Gremien sind Ausdruck der „Spi-
ritualität der Gemeinschaft“, ermöglichen ein „wech-
selseitiges Zuhören“ und dienen so der Einheit in der
Diözese (Novo millenio ineunte 45).
Auf Grund der Entwicklungen sind die Gremien neu
zu regeln und sie werden daher in folgender Weise
geordnet.

1. Konsistorium

Das Konsistorium ist ein Kollegialorgan, das den Bi-
schof in der Leitung unterstützt und sich vor allem mit
Grundsatzfragen der Diözesanleitung befasst. Es ko-
ordiniert wichtige Themen aus den Bereichen der
Pastoralkonferenz und der Verwaltungskonferenz und
ist für diese Konferenzen zugleich die übergeordnete
Instanz. Das Beschlussprotokoll wird mit der Bestäti-
gung durch den Diözesanbischof rechtskräftig.

Mitglieder:
Bischof, Vorsitzender,
Weihbischof,
Generalvikar,
Stellvertreter des Generalvikars/Diözesanvisitator,
Kanzler,
Leiter des Pastoralamtes,
Leiter des Amtes für Schule und Bildung,

Ökonom/Finanzkammerdirektor,
Generalsekretär der Katholischen Aktion,
Direktor der Caritas,
Vertreterin der Frauenorden,
Vertreter der Männerorden.
Sekretär: Vizekanzler.

Sachlich zuständige Referenten können zu den sie
betreffenden Tagesordnungspunkten mit beratender
Stimme eingeladen werden.
Häufigkeit der Sitzungen: etwa dreimal im Jahr und
nach Bedarf.

2. Pastoralkonferenz

Die Pastoralkonferenz ist als Kollegialorgan Ort der
Beobachtung, Reflexion und Planung der pastoralen
Herausforderungen der Diözese. Sie vernetzt die seel-
sorglichen Initiativen der verschiedenen pastoralen
Einrichtungen, Dienststellen und Gruppen und erar-
beitet diözesane Schwerpunkte.
Die Pastoralkonferenz übernimmt die bisherigen Agen-
den des Pastoral-Jour-fixe.
Das Beschlussprotokoll wird nach Bericht an den Or-
dinarius bindend.

Mitglieder:
Leiter des Pastoralamtes, Vorsitzender,
Stellvertreter des Pastoralamtsleiters,
Regens des Priesterseminars,
Personalentwickler,
Leiter der Kirchenbeitrags-Organisation;
je ein Vertreter:
des Priesterrates,
des Diözesanrates,
der Orden,
des Amtes für Schule und Bildung,
der Katholischen Aktion und übertragener pasto-

raler Bereiche (Familienreferat),
der Katholischen Jugend und übertragener pasto-

raler Bereiche,
der DKO,
des Forums katholischer Erwachsenenbildung,
der pastoralen Mitarbeiter (Pastoralassistenten),
der Frauenkommission,
der Caritas,
des Pastoralinstitutes der Katholisch-Theologischen

Fakultät.

Die Referenten des Pastoralamtes können zu sie
betreffenden Tagesordnungspunkten mit beraten-
der Stimme beigezogen werden.
Häufigkeit der Sitzungen: vier- bis fünfmal im Jahr.
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3. Verwaltungskonferenz

Die Verwaltungskonferenz befasst sich als Kollegial-
organ vorwiegend mit administrativen Aufgaben, wel-
che die Eigenkompetenz der Ämter und Einrichtun-
gen übersteigen. Im Besonderen erarbeitet sie die Stra-
tegie und Organisationsentwicklung für Verwaltungs-
angelegenheiten der Diözese, führt die Koordination
von gemeinsame Fragen betreffenden Verwaltungs-
angelegenheiten und Arbeitsgrundlinien durch und ent-
scheidet über die Prinzipien technischer Umsetzung.
Für spezielle Aufgaben kann die Verwaltungskonferenz
Projektgruppen einsetzen.
Die Verwaltungskonferenz übernimmt insbesondere
die Aufgaben, die bisher vom Verwaltungsausschuss
(KVBl 1970: III.2.b), der Organisationskonferenz
(ebd.: III.5) und vom Investitionsausschuss (Ord.-Zl.:
1 Or 24-93 vom 1.10.1993) wahrzunehmen waren.
Das Beschlussprotokoll wird mit der Bestätigung durch
den Generalvikar rechtskräftig.

Mitglieder:
Kanzler, Vorsitzender,
Diözesanvisitator,
Ökonom/Direktor der Finanzkammer,
Vizekanzler,
Leiter der Buchhaltung,
Leiter der EDV.

Sachlich zuständige Referenten können zu den sie
betreffenden Tagesordnungspunkten mit beratender
Stimme eingeladen werden.
Häufigkeit der Sitzungen: nach Bedarf.

4. Weitere Gremien

Für den Priesterrat, die Dechanten und die Stadtkirche
in Graz werden entsprechende Änderungen gesondert
verfügt. Die übrigen vorhin nicht genannten Gremien
bleiben von dieser Neuordnung unberührt.

5. Schlussbestimmungen

5.1.Die vorliegende Neuordnung der Gremien wird mit
Wirksamkeit vom 1. September 2002 für drei Jahre
in Kraft gesetzt.

5.2.Der Bischof kann unbeschadet von Nr. 5.1 die
Zusammensetzung der in Nr. 1–3 genannten Gre-
mien ändern.

5.3.Durch diese Neuordnung treten die ihr entgegen-
stehenden Regelungen der „ Diözesanen Struktu-
ren und Kompetenzen“ (KVBl 1970,87) mit ihren
Veränderungen und die „Ordnung der Pastoral-
konferenz“ (KVBl 1997,31) außer Kraft.

(Ord.-Zl.: 1 Or 6/2-02; 21. November 2002)

41.
Welthaus der Diözese

Graz-Seckau:
Änderung des Statuts der Diözesan-

kommission für Weltkirche und
Entwicklungsförderung der

Diözese Graz-Seckau

Grundsätzliche Vorbemerkung
über das Miteinander für weltweit offene Hilfe
an notleidende Menschen einerseits und Förderung
des unverzichtbaren missionarischen Wirkens der
Kirche mit weltweiten Dimensionen

Nachstehend werden zum „Statut des Welthauses der
Diözese Graz-Seckau“ geringfügige Änderungen ver-
öffentlicht. Aus diesem Anlass möchte ich in wenigen
Worten einiges Prinzipielle über die Zuordnung von
solidarischer kirchlicher Hilfe für die notleidende
Menschheit im Ausland einerseits und von für die Kir-
che unverzichtbarer Missionstätigkeit andererseits sagen:

Jede Diözese trägt Mitverantwortung für die ganze
Weltkirche und für das Wohl der ganzen Menschheit.
Das II. Vatikanische Konzil hat uns dies nachdrück-
lich in Erinnerung gerufen. Die Weltkirche hat den
unverzichtbaren Auftrag, der ganzen Menschheit
Christus zu zeigen. Dies geschieht einerseits durch die
Verkündigung des Evangeliums, das in missionarischer
Kraft für die Zugehörigkeit zur Kirche durch eine
Entscheidung für einen christlichen Glauben und für
die Taufe gewinnen will. Mission ist sowohl innerhalb
einer Ortskirche (Diözese) wie auch in der Gemein-
schaft der Weltkirche ein unverzichtbarer Grund-
vollzug kirchlichen Lebens.

Andererseits zeigen wir Christen der Welt Christus,
indem wir seine Liebe erfahrbar machen durch Hilfe
gegen alle Gestalten leiblicher und seelischer Not.
Diese Hilfe leisten wir nicht nur an Christen, sondern
in helfender Solidarität prinzipiell in Offenheit für die
ganze Menschheit.

Das „Welthaus der Diözese Graz-Seckau“ nimmt sich
besonders des Gebotes zur weltweiten solidarischen
Hilfe nach Maßgabe der Kräfte unserer Diözese an
und stellt dafür ideelle und materielle Hilfe großzügig
zur Verfügung. Daneben darf aber das Prinzip Missi-
on nicht vergessen oder an den Rand kirchlichen
Lebens gedrängt werden. Die diözesanen Mittel für
mitmenschliche Hilfe in weltweiten Dimensionen (man
nannte das früher mit einem verkürzenden Wort Ent-
wicklungshilfe oder Entwicklungsförderung) muss
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daher in einer Balance mit dem diözesanen Einsatz für
die Weltmission stehen. Ob dies in rechter Weise ge-
schieht, muss in gewissen Zeitabständen immer wie-
der neu gefragt werden und notwendige Korrekturen
müssen dann vollzogen werden können, damit das
Wesen der Kirche nicht durch Einseitigkeiten verstellt
wird.

Ich danke allen Verantwortlichen, die in der Diözesan-
kommission für Weltkirche und Entwicklungs-
förderung tätig waren bzw. sind, und ich danke allen,
die sich für die Weltmission auf verschiedensten Ebe-
nen kirchlichen Lebens eingesetzt haben und einset-
zen. Dies geschieht nicht nur durch Institutionen auf
Diözesanebene, sondern auch durch Pfarren, Ordens-
gemeinschaften und Gruppeninitiativen.

 + Egon Kapellari
  Diözesanbischof

Graz, am 1. Adventsonntag 2002

*

Das Statut der Diözesankommission für Weltkirche und
Entwicklungsförderung der Diözese Graz-Seckau
(KVBl 1996,32 i.d.F. KVBl 1999,17) wird wie folgt
geändert.

TITEL
Das Statut wird umbenannt in „Statut des Welthauses
der Diözese Graz-Seckau – Diözesankommmission für
Weltkirche und Entwicklungsförderung“.

In der Präambel lautet der zweite Abschnitt:
Solidarische Zusammenarbeit und entwicklungs-
politische Bildungsarbeit und Anwaltschaft
Das Welthaus der Diözese Graz-Seckau setzt sich zum
Ziel, auf der Basis des Evangeliums und der Sozial-
lehre der Kirche mit Gemeinden und Institutionen der
Dritten Welt und Ost-/Südosteuropas solidarisch zu-
sammenzuarbeiten. Dabei soll die von den Partnerin-
nen und Partnern in Süd und Ost gelebte Erfahrung
den ersten und wichtigsten Maßstab aller Aktivitäten
bilden. Das Welthaus der Diözese fördert innovative
und nachhaltige Programme, die es Menschen ermög-
lichen, die Gestaltung ihres Lebens und ihrer Zukunft
selbst in die Hand zu nehmen.
Das Welthaus der Diözese ist bestrebt, die Menschen
in der Steiermark durch weltkirchliche und entwick-
lungspolitische Bildungsarbeit über die Wirklichkei-
ten der Länder des Südens und Ost-/Südosteuropas zu
informieren. Sie will deutlich machen, dass zwischen
den armen und reichen Ländern eine folgenschwere
Abhängigkeit besteht. Das Welthaus der Diözese tritt

für Gerechtigkeit und für die Beseitigung sündhafter
und todbringender Unrechtsstrukturen ein. Eine trag-
fähige, gerechte und humane Weltordnung ist ohne
Änderung der Wirtschafts- und Sozialstruktur des
Nordens nicht möglich. Die Diskussion über die Än-
derung der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen
wird vom Welthaus der Diözese kontinuierlich geführt.
Das Welthaus der Diözese tritt im Einvernehmen mit
der Koordinierungsstelle bei der österreichischen Bun-
desregierung und innerhalb der Europäischen Union
zur Verbesserung der gesetzlichen Grundlagen für die
öffentliche Entwicklungszusammenarbeit und zum
Erreichen der in internationalen Vereinbarungen ein-
gegangenen Verpflichtungen ein. Dabei sollen vor al-
lem legitimierte Vertreterinnen und Vertreter aus der
Dritten Welt und aus Ost-/Südosteuropa ihre ent-
wicklungspolitischen Vorstellungen, ihre Wünsche und
ihre Kritik persönlich in Österreich und im Rahmen
der Europäischen Union vorbringen können.

§ 1 KONSTITUIERUNG

Der § 1 lautet:
Das Welthaus der Diözese Graz-Seckau – Diözesan-
kommission für Weltkirche und Entwicklungs-
förderung“ (in Kurzform: Welthaus der Diözese Graz-
Seckau) ist eine öffentliche juristische Person, die ge-
mäß can. 116 CIC errichtet worden ist.“

§ 2 AUFGABENBEREICH
Der Absatz „Informations- und Bildungsarbeit in Öster-
reich:“ wird erweitert in:
Informations- und Bildungsarbeit sowie Anwaltschaft
im Einvernehmen mit der Koordinierungsstelle der
Österreichischen Bischofskonferenz:
• Vermittlung eines wirklichkeitsnahen Bildes der ge-

sellschaftlichen und kirchlichen Situation in den
Ländern der Dritten Welt und Ost-/Südosteuropas

• Abbau von Vorurteilen
• Bewusstmachung der weltweiten kirchlichen, po-

litischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge
• Anstoß zu Veränderungsprozessen in Österreich

entwicklungspolitischer Dialog mit den maßgeb-
lichen gesellschaftlichen Interessenvertretungen

In § 2 ist als letzter Absatz anzufügen:
Das Welthaus der Diözese Graz-Seckau erfüllt als or-
dentliches Mitglied der Koordinierungsstelle der Öster-
reichischen Bischofskonferenz für internationale Ent-
wicklung die Verpflichtungen, die für sie in den Statu-
ten der Koordinierungsstelle festgelegt sind, und un-
terstützt ihre Arbeit nach Maßgabe der vorhandenen
Möglichkeiten in den Gremien der Koordinierungs-
stelle.
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§ 5 DIE VOLLVERSAMMLUNG
Absatz c lautet:

c) Die Beschlüsse der Vollversammlung werden mit
einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder
gefasst und erlangen mit der Bestätigung durch den
Bischof ihre Gültigkeit.
Genehmigungen, um die der Ordinarius zu ersu-
chen ist, sind gesondert von der Protokoll-Vorlage
zu beantragen.

§ 6 DER ARBEITSAUSSCHUSS
In lit. a  lautet die Z. 6:
6. 2 bis 5 weitere Mitglieder mit entwicklungspoli-

tischer Kompetenz, die von der Vollversammlung
für eine Periode von drei Jahren gewählt werden.

§ 9 DIE VERWALTUNG DER MITTEL
Lit. b und lit. c lauten:

b) Jeweils bis 31. Mai jeden Jahres ist vom
Arbeitsausschuss ein Tätigkeitsbericht und ein
Jahresabschluss über das abgelaufene Jahr hinsicht-
lich der dem Welthaus der Diözese anvertrauten
Mittel zu erstellen. Dieser ist der Vollversammlung
zusammen mit dem Prüfbericht eines unabhängi-
gen Wirtschaftsprüfers zur Beschlussfassung vor-
zulegen.

c) Nach Genehmigung durch die Vollversammlung ist
der Rechnungsabschluss zusammen mit dem Prüf-
bericht des Wirtschaftsprüfers an die Finanz-
kammer der Diözese zur Kontrolle einzureichen.
Diese ist auch berechtigt, anlässlich der Prüfung in
die gesamte Buchhaltung Einblick zu nehmen. Das
Ergebnis dieses Prüfvorgangs ist dem Arbeits-
ausschuss und der Vollversammlung schriftlich
bekannt zu machen.

SCHLUSSBESTIMMUNG
Die Änderungen treten mit 1. Jänner 2003 in Kraft.

(Ord.-Zl.: 15 En 2-02 vom 1. Dezember 2002)

42.
Dekanatsgrenzen:

Änderungen

Die folgenden Pfarren wurden provisorisch anlässlich
der derzeitigen Betreuung aus den bisherigen
Dekanaten herausgelöst und benachbarten zugeschrie-
ben:

Eichberg aus dem Dekanat Vorau zum Dekanat Hart-
berg,

Jagerberg aus dem Dekanat Graz-Land zum Dekanat
Leibnitz,

Rohrbach an der Lafnitz  aus dem Dekanat Vorau zum
Dekanat Hartberg,

Thal vom Dekanat Rein zum Dekanat Graz-Nord.

43.
Pfarre Bad Blumau:
Namensänderung

Der Titel der Pfarre Blumau wird in Übereinstimmung
mit dem neuen Namen der Gemeinde, mit der das
Pfarrgebiet weitestgehend übereinstimmt, in Bad
Blumau geändert.

Die Namensänderung der Pfarre tritt mit 1. Jänner 2003
in Kraft.

(Ord.-Zl.: 5 Bl 1/2-02)

44.
Gebühren

bei seelsorglichen Anlässen

1. Stolargebühren

1.1 Taufe

Für Taufen sind keine Gebühren zu verrechnen.

1.2 Trauung
Trauung (ohne Messstipendium):

• 25,00

(davon: Priesteranteil [bzw. Diakonanteil]: • 10,00;
Kirchenanteil: • 15,00)

1.3 Begräbnis
Das Begräbnisstolare (ohne Messstipendium) beträgt

• 25,00

(davon: Priesteranteil [bzw. Diakonanteil]: • 10,00;
Kirchenanteil: • 15,00)
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2. Vergütung für seelsorgliche Aushilfen

2.1 Vergütungssätze für seelsorgliche
Aushilfen

Für Mess-Aushilfen erhält der Priester den Priester-
anteil des Messstipendiums, den im Folgenden genann-
ten Vergütungsbetrag und die Reisekosten.

2.1.1 Messe ohne Predigt

Vergütungsbetrag: • 4,50

2.1.2 Messe mit Predigt
 – ohne zusätzliche Vergütung

Innerhalb eines Dekanates (bzw. einer Region) blei-
ben Aushilfen als Nachbarschaftshilfe unentgeltlich.

Für darüber hinausgehende Aushilfen gilt Unentgelt-
lichkeit für von der Diözese besoldete aktive Priester.

Vergütungsbetrag: • 10,00

2.1.3 Messe mit Predigt
– mit zusätzlicher Vergütung

Ohne den Priesteranteil des Messstipendiums gelten
folgende Sätze zugunsten von Priestern, die nicht von
der Diözese besoldet werden, von Stipendiaten (Pries-
ter, die zum Studium in Österreich sind), und von pen-
sionierten Priestern:

1 Messe mit Predigt, Vergütungsbetrag: • 15,00

2 Messen mit Predigt, Vergütungsbetrag: • 20,00

Auf die Regelung für Binationen wird verwiesen.

2.1.4 Beichte (pro Stunde):
• 10,00

2.1.5 Vertretung eines Pfarrers

Wochen-Vertretung eines Pfarrers durch einen unter
2.1.3 genannten Priester:
zusätzlich zu den Stipendien und Stolargebühren:

freie Station und pro Woche und Vergütungsbetrag:
• 100,00

2.1.6 Einkehrtage und Exerzitien

Einkehrtag, je Halbtag: • 50,00

2.1.6 Außerordentliche Seelsorge

Einsätze in der außerordentlichen Seelsorge wie
Glaubensmission oder Gemeindeerneue-rung sowie für
Exerzitienleiterinnen und Exerzitienleiter gemäß Ar-
beitsgemeinschaft missionarischer Dienste der Orden
(Regio Österreich und Südtirol), vgl. KVBl 2000,11:

Tagessatz: •  110,00

3. Fahrtkosten

Sie werden für das öffentliche Verkehrsmittel bzw. pro
Anlass bis zu 200 km nach dem amtlichen km-Satz
ersetzt, darüber hinausgehende km nach dem halben
amtlichen km-Satz.

4. Verrechnung

Die Auslagen sind aus der Kirchenkassa zu entneh-
men, sofern die Vergütungen zusätzliche Aushilfen sind
oder die kanonisch vorgesehenen Abwesenheiten des
Priesters betreffen. Kosten für rein persönliche Aus-
hilfen (Abwesenheit aus privaten Gründen) sind wei-
terhin aus privaten Mitteln des vertretenen Priesters
zu tragen.

5. Weitere Gebühren

Unbeschadet der in einzelnen Dienststellen anfallen-
den weiteren Gebühren werden hier folgende ange-
führt:

5.1 Organisten und Sänger

Diese Entschädigungen sind unabhängig von den vor-
hin genannten Gebühren. Für die Organisten vgl. die
entsprechenden Organistensätze (derzeit KVBl
2002,46).

5.2 Vorträge und Seminare, Honorarsätze

Die bisherigen Honorarsätze (KVBl 1999,23) werden
wie folgt geändert:

Vortrag mit Diskussion (ca. 2,5 Stunden) • 55,00

Halber Tag •  70,00
Ganzer Tag • 145,00

Ganzer Tag mit Abend • 180,00

5.3 Kilometergeld

Amtlicher km-Satz: • 0,35

5.4 Kanzleigebühr

für Ausstellung von weiteren Tauf- und Trauungsschein
(erste sind gratis) und von Urkunden aus Altmatriken:

• 2,10

5.5 Diözesangericht:

Gebühren für die I. Instanz: • 225,00
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6. Schlussbestimmungen

6.1.Diese Gebühren gelten, soweit sie nicht schon in
Kraft getreten sind, ab 1. Jänner 2003 für eine Dau-
er von zwei Jahren.

6.2.Durch diese Neuregelungen werden entgegenge-
setzte Bestimmungen außer Kraft gesetzt, insbe-
sondere folgende Verordnungen: Vergütung für
seelsorgliche Aushilfen, Z. 1–2 (KVBl 1974,63),
Kilometergeld – Neufestsetzung (KVBl 1998,33)
und Honorarsätze für Vorträge und Seminare
(KVBl 1999,23).

45.

Mesner: Änderung der
Besoldungsordnung

Mit 1. Jänner 2003 wird der Anhang zur Dienst- und
Besoldungsordnung für die Mesner (KVBl 1980,64
i.d.F. von 2002,8) wie folgt verändert (Beträge in Euro):

A1* A B C

1. u. 2. Dj. 1.165,00 1.165,00 1.031,00 1.009,00
3. u. 4. Dj. 1.183,00 1.183,00 1.048,00 1.025,00
5. u. 6. Dj. 1.200,00 1.200,00 1.065,00 1.040,00
7. u. 8. Dj. 1.218,00 1.218,00 1.074,00 1.056,00
9. u.10.Dj. 1.235,00 1.235,00 1.098,00 1.072,00

11. u. 12.Dj. 1.252,00 1.252,00 1.114,00 1.088,00
13. u. 14.Dj. 1.286,00 1.270,00 1.132,00 1.104,00
15. u. 16.Dj. 1.301,00 1.287,00 1.148,00 1.119,00
17. u. 18.Dj. 1.329,00 1.605,00 1.164,00 1.136,00
19. u. 20.Dj. 1.358,00 1.322,00 1.181,00 1.151,00

21. u. 22.Dj. 1.398,00 1.340,00 1.197,00 1.167,00
23. u. 24.Dj. 1.437,00 1.372,00 1.215,00 1.184,00
25. u. 26.Dj. 1.475,00 1.374,00 1.321,00 1.198,00
27. u. 28.Dj. 1.549,00 1.392,00 1.247,00 1.215,00
29. u. 30.Dj. 1.618,00 1.409,00 1.264,00 1.230,00

31. u. 32.Dj. 1.670,00 1.427,00 1.280,00 1.245,00
33. u. 34.Dj. 1.728,00 1.444,00 1.298,00 1.262,00
35. u. 36.Dj. 1.787,00 1.461,00 1.314,00 1.277,00
37. u. 38.Dj. 1.847,00 1.479,00 1.330,00 1.293,00
ab 39. Dj. 1.906,00 1.496,00 1.347,00 1.309,00

* nur für jene Mesner gültig, die geprüft und als Mesner
vollbeschäftigt (40 Wochenstunden) sind.

46.
Organisten: neue Sätze

Für Organisten, die bei einer Messfeier mitwirken,
gelten ab 1. Jänner 2003 folgende Sätze:

a) • 20,10 Vollakademiker
b1) • 17,80 Organisten mit zwei Prüfungen oder

Matura mit einem Hochschulzeugnis
b2) • 14,80 Absolventen der Kirchenmusikkonserva-

torien mit B-Prüfung für Kirchenmusik
c) • 13,10 Absolventen der Diözesankirchenmusik

schule oder C-Kurs
d) • 10,70 ungeprüfte Organisten

Für Organisten gemäß lit. b2–d ist der entsprechende
Betrag von • 14,80 oder • 13,10 oder • 10,70 gemein-
sam mit dem Messstipendium (derzeit • 7,–) einzu-
heben, d.s. zusammen höchstens • 21,80.

Bei Organisten gemäss lit. a-b1 ist der über diese
• 21,80 hinausgehende Betrag von der Kirchenkassa
zu tragen.

Tarifordnung für Kirchenmusiker

Gleichzeitig wir die in KVBl 1974,84 unter Pkt. IV
verlautbarte Tarifordnung für Kirchenmusiker in Er-
innerung gerufen.

1. … (Pkt. 1 definiert die Tarife als Stundensätze.)

2. Die Stundensätze der Tarifordnung sind grund-
sätzlich bei allen Leistungen der Organisten (Kirchen-
musiker) anzuwenden, gleichgültig, um welche litur-
gische Handlungen es sich handelt (Eucharistiefeier,
Trauungen, Begräbnisse), und auch ohne Unterschied,
ob es sich um ein Angestelltenverhältnis des Organis-
ten zur Kirche handelt oder ob dieser auf Honorar-
basis mit der Kirche bzw. mit Bestellern (etwa bei
Begräbnissen und Trauungen) verrechnet.

3. Dem Organisten gebührt das Entgelt bzw. Ho-
norar für eine Stunde auch dann, wenn ein einzelner
Gottesdienst keine volle Stunde dauert. Bei Trauun-
gen und Begräbnissen gebührt im Hinblick auf die
Nebenleistungen, wie kurzfristig angesetzte Proben,
organisatorische Aufgaben usw., das Honorar bzw. Ent-
gelt für 1 1/2 Stunden. Beträgt der Zeitaufwand ein-
schließlich Wartezeit mehr als insgesamt 2 Stunden,
so gebührt für jede angefangene halbe Stunde der ent-
sprechende halbe Satz des Stundenentgeltes dieser
Tarifordnung.
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Bischöfliches Ordinariat Graz-Seckau
Graz, am 1. Dezember 2002

Mag. Helmut Burkard Dr. Josef Heuberger
Generalvikar Kanzler

47.
Personalnachrichten

A. KLERUSVERÄNDERUNGEN

I. Päpstliche Auszeichnung

Am 16. Oktober 2002 wurde die Ernennung zum Päpst-
lichen Ehrenprälaten überreicht an:

Schnuderl Dr. Heinrich, Kanonikus, Leiter des Pasto-
ralamtes, Stadtpfarrpropst.

II. Ernennungen und Bestellungen

mit 1. Oktober 2002:

Aschenbrenner P. Rupert SDS zum Kaplan an den Pfar-
ren Graz-Christus der Salvator und Graz-Graben,

Rodosek P. Helmut SDB zum Kaplan in Graz-Hl. Jo-
hannes Bosco.

III. Aus dem Dienst unserer Diözese ausge-
schieden

mit 9. November 2002:

Kwasniak P. Marian OSB, Seelsorger in Mariazell.

IV. Adressänderungen

neue Telefon- und Faxnummern, e-mail-Adressen:
Pfarramt Kobenz, e-mail: kobenz@graz-seckau.at
Tropper Msgr. Mag. Franz, Provisor von Kirchbach,

wohnt: Grabenstraße 31, 8010 Graz, Tel. 0316/
679187.

V. Verstorben

Kager P. Augustin OFM, am 4. Oktober 2002 in Graz,
am 10. Oktober 2002 in Graz-Mariatrost beigesetzt.
Geboren am 6. Jänner 1912 in Stallhofen, Priester-
weihe am 26. Juli 1936, Kaplan in Graz-Mariä Him-
melfahrt, Bad Gleichenberg und Mariatrost, Prov.
Pfarradministrator in Maria Lankowitz, Bad
Gleichenberg und Graz-Mariatrost, Superior in Bad
Gleichenberg, Religionslehrer in Graz; seit 1. Ok-
tober 1992 emeritiert, Franziskanerkloster in Graz.

Nikolini Alfred, Bischöflich Geistlicher Rat, am 13.
November 2002 in Eisenerz, hier beigesetzt.
Geboren am 16. Juli 1933 in Mürzzuschlag, Pries-
terweihe am 8. Juli 1956, Kaplan in Bärnbach,
Rottenmann und Murau, 1963–2001 Pfarrer von
Eisenerz, 1973–1988 Dechantstellvertreter des
Dekanates Leoben; seit 1. September 2001 emeri-
tiert.

Diakon:

Aschenbrenner Mag. Gottfried, am 18. November 2002
in Wien, am 22. November 2002 in St. Marein bei
Knittelfeld beigesetzt.
Geboren am 14. Oktober 1936 in Neunkirchen, Erz-
diözese Wien, Diakonatsweihe am 8. Dezember
1975, 1963–1995 Religionslehrer bzw. -Professor,
seit 1975 Diakon im Dekanat Knittelfeld; St. Marein
bei Knittelfeld.

R. i. p.

B. LAIEN IM PASTORALEN DIENST

1. Anstellungen und Versetzungen

mit 1. September 2002:
Lackner Petra zur Mitarbeiterin im Zentrum für Pflege-

personal,
mit 1. Oktober 2002:
Lendl Angela zur Pastoralen Mitarbeiterin in Heiligen-

kreuz am Waasen.

2. Ausgeschieden aus dem pastoralen Dienst

mit 30. September 2002:
Bäckenberger Thomas, Pastoraler Regionalreferent für

die Dekanate Judenburg und Murau (nunmehr
Pastoralamt der Diözese).

C. ORDEN – PERSONALVERÄNDERUNG

Franziskaner, Kloster in Graz:
Rindler Fr. Mag. Raphael, Pfarrer von Graz-Mariä Him-

melfahrt, wurde am 15. November 2002 zum Provinz-
vikar der Wiener Franziskanerprovinz gewählt.
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